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1 Allgemeine Planungsvoraussetzungen

1.1 Planungsanlass und Erforderlichkeit

Die Fa. ReEnReal Projekt GmbH ist an
die Gemeinde Selters (Taunus) herange-
treten, weil sie beabsichtigt, nordwestlich
des Ortsteils Munster eine PV-
Freiflachenanlage (PV-FFA) auf einer
Flache von netto rd. 8,3 ha zu errichten.
Im Nordwesten verlauft angrenzend die
Kreisstrale K 468 und sidwestlich der
Flache mit etwas Abstand die Landes-
strale L 3021. Das Plangebiet wird der-
zeit landwirtschaftlich genutzt.

e s ger!
[_L 3021 J‘get\l“' z

Das Vorhaben dient der Nutzung erneu-
erbarer Energien und damit auch der
angestrebten Energiewende durch die
= Reduzierung der Nutzung fossiler Ener-
= = gietrager. Das Vorhaben tragt damit
Abbildung 1: Lage im Stadtgebiet auf OpenStreetMap- ~ auch zu einer Vermeidung von Emissio-
Grundlage nen bei und dient dadurch auch dem
Klimaschutz und der Klimaanpassung.

,Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehoérigen Nebenanlagen
liegen im lberragenden &ffentlichen Interesse und dienen der offentlichen Gesundheit
und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral
ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzufiih-
renden Schutzgiiterabwdgungen eingebracht werden.“ (§ 2 EEG — ,Erneuerbare Ener-
gien-Gesetz" vom 21. Juli 2014, das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Ok-
tober 2024 geandert worden ist).

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 formuliert in Kapitel 7.2 die Zielvorgabe, bis zum
Jahr 2020 mindestens ein Drittel des Endenergieverbrauchs - ohne Verkehr - durch
maéglichst regional erzeugte Erneuerbare Energien abzudecken. Nach der vorstehen-
den Prognose miisste Mittelhessen demzufolge im Jahr 2020 durch die Nutzung Er-
neuerbarer Energien rd. 6.085 GWh (Strom und Wéarme) erzeugen.’

Das Vorhaben entspricht damit gleich mehreren Zielen und Grundséatzen der Bauleit-
planung (§ 1 Abs. 5 und 6 Baugesetzbuch — BauGB) und ist insofern im 6ffentlichen
Interesse.

Planungsrechtlich liegt das Gelande im AuRenbereich nach § 35 BauGB und stellt ein
nicht-privilegiertes Vorhaben dar, der rechtswirksame Flachennutzungsplan der Ge-
meinde Selters (Taunus) stellt den Bereich als ,Flache fir Landwirtschaft* dar. Insofern
ist zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung fur eine Bebauung die Auf-
stellung eines Bebauungsplans und eine Anderung des Flachennutzungsplans erfor-
derlich. Diese erfolgt gem. § 8 Abs. 3 BauGB ,parallel“ zur Aufstellung des Bebau-
ungsplans.

1 Grundsatzpapier: Raumordnerische Steuerung von Standorten fiir raumbedeutsame Photovoltaik-Freiflachenanlagen,
Stand Juni 2012.
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Die Gemeinde Selters (Taunus) hat infolgedessen am 26.03.2025 gem. § 2 (1) BauGB
die Beschlusse zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ,Solarpark
Munster* sowie zur Anderung des Flachennutzungsplans in diesem Bereich gefasst.

1.2 Lage und Abgrenzung des Plangebietes

IS \

S

)T

Abbildung 2: Fldche der geplanten PV-FFA auf Kataster- Abbildung 3: Fldche der geplanten PV-FFA auf Luftbild-
basis basis

Die geplante PV-FFA liegt nordwestlich des Ortsteils Minster, zwischen der Kreisstra-
Re K468 im Nordosten und der Landesstral’e L 3021 im Sudwesten. Die Flache wird
derzeit landwirtschaftlich genutzt (Uberwiegend Intensivackerbau) und liegt in der freien

Feldflur der Gemarkung Miinster. Die Abgrenzung orientiert sich an den umlaufenden
Wirtschaftswegen/ der Kreisstralte bzw. der verfligbaren Flurstiicke.

Das rd. 9,6 ha groRe Plangebiet umfasst bzw. tangiert folgende Flurstiicke in der Ge-
markung Munster, Flur 2:

Flurstiicke: 7, 8 (tw),9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 29,
31, 32, 39 (tw), 40, 41 und 43 (tw).

1.3 Verfahren

Die Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Bebauungsplans im vereinfachten (§ 13
BauGB) oder beschleunigten Verfahrens (§ 13a BauGB) liegen nicht vor. Die Bauleit-
planung ist daher im 2-stufigen Regelverfahren inkl. Umweltprifung aufzustellen.

1.3.1 Verfahrensschritte

Folgende gesetzlich vorgeschriebene Verfahrensschritte hat der Bauleitplan durchlau-
fen:
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Nr. | Verfahrensschritt mit Rechtsgrundlage Datum / Zeitraum
1. | Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 26.03.2025
> Friihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 laufend

" | BauGB
3 Frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager laufend

offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

1.4 Bodenschutz in der Bauleitplanung

Taglich werden in Deutschland rund 52 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsflachen neu
ausgewiesen. Dies entspricht einer Flachenneuinanspruchnahme — kurz Flachenver-
brauch - von ca. 73 FuRballfeldern. Im Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie
hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, den Flachenverbrauch bis zum Jahr
2030 auf ,weniger als 30 Hektar” zu begrenzen. Nach dem Klimaschutzplan der Bun-
desregierung soll der Flachenverbrauch bis 2050 auf Netto-Null reduziert und somit der
Ubergang in eine Flachenkreislaufwirtschaft vollzogen sein2.

Notwendig ist zum einen, den Fldchenverbrauch wie geplant zu reduzieren. Zum ande-
ren missen bestehende Siedlungs- und Verkehrsflachen auch besser genutzt wer-
den.®

Daher wurden mit Anderung des Baugesetzbuchs im Jahr 2013 zwei in diesem Zu-
sammenhang wesentliche Anderungen aufgenommen. Diese betreffen in Bezug auf
die stéadtebauliche Entwicklung zum einen den Grundsatz des Vorrangs der Innenent-
wicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB, ,Vorrang der Innenentwicklung?) und zum anderen die
erhohte Begrindungspflicht bei der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald ge-
nutzter Flachen (§ 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB ,Umwidmungssperrklausel“®) und erhéhen

2 Quelle: Umweltbundesamt, 2021 (www.umweltbundesamt.de)

3Bundesministerium fr Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: http://www.bmub.bund.de/themen/strategien-
bilanzen-gesetze/nachhaltige-entwicklung/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs/

4§ 1 Abs. 5 BauGB:

,Die Bauleitpldne sollen eine nachhaltige stddtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt-
schiitzenden Anforderungen auch in Verantwortung gegentiiber kiinftigen Generationen miteinander in Einklang bringt,
und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewéhrleisten. [...] Hierzu soll die stédte-
bauliche Entwicklung vorrangig durch MaBnahmen der Innenentwicklung erfolgen.”

5§ 1a Abs. 2 BauGB

»Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusétzlichen
Inanspruchnahme von Fléchen fiir bauliche Nutzungen die Méglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere
durch Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nachverdichtung und andere MaBnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen
sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Mal3 zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder fiir Wohnzwecke
genutzte Fldchen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. [...] Die Notwendigkeit der Umwandlung land-
wirtschaftlich oder als Wald genutzter Fldchen soll begriindet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Mdglichkeiten
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somit auch die Anforderungen an den ebenfalls in § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB genann-
ten ,schonenden Umgang mit Grund und Boden* (,Bodenschutzklausel®).

Die 0.g. Neuregelungen normieren jedoch ,nicht etwa eine strikte Rechtspflicht (OVG
Miinster Urt. v. 28. 6. 2007 — 7 D 59/06.NE, aaO vor Rn. 1). Sie sind vielmehr ,in der
Abwéqung zu berticksichtigen® (§ 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB) und beinhalten damit eine
LAbwégungsdirektive*.6

1.4.1 Vorrang der Innenentwicklung und Umwidmungssperrklausel

Gemal § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB sollen zur Verringerung der zusatzlichen Inan-
spruchnahme von Flachen fur bauliche Nutzungen die Mdglichkeiten der Entwicklung
der Gemeinde, insbesondere

e durch Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nachverdichtung und andere Malf3-
nahmen zur Innenentwicklung genutzt sowie

e Bodenversiegelungen
auf das notwendige Mal} begrenzt werden.
Daruber hinaus sollen gemaR § 1a Abs. 2 Satz 2+4 BauGB

e landwirtschaftlich, als Wald oder fur Wohnzwecke genutzte Flachen nur im not-
wendigen Umfang umgenutzt werden. Die Notwendigkeit ist zu begrtinden.

Bewertung:

Die Errichtung von grof¥flachigen Solaranlagen durch Nachverdichtung im Innenbe-
reich ist i.d.R. nicht méglich und gréRere Konversionsflachen in der Gemeinde Selters
(Taunus), welche sich flr derartigen Zweck eignen, sind nicht frei vorhanden - Innen-
entwicklungsmaglichkeiten fir groR¥flachige Solaranlagen sind insofern nicht vorhan-
den.

Da hier jedoch landwirtschaftliche Flachen Uberplant werden, wird die Umwidmungs-
sperrklausel beruhrt.

Eine grundsatzliche Alternativenprifung wurde im Vorfeld bereits auf Ebene des Re-
gionalplans Mittelhessen durchgefuhrt und die Flache ist als "Vorbehaltsgebiet fir Pho-
tovoltaik-Freiflachenanlagen" ausgewiesen. Insofern ist eine dartberhinausgehende
Alternativenprifung nicht erforderlich. Unter Berlcksichtigung planungsrelevanter Fak-
toren wie moglichst geringe Auswirkung von Spiegelungen, Topographie und Nahe zu
Infrastruktur weist das aktuelle Plangebiet grundsatzlich eine gute Eignung zur Errich-
tung eines Solarparks auf.

Bezuglich der Agrarstruktur ist festzustellen, dass die Ertragszahlen der Flachen wie
folgt eingestuft werden:

der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachfldchen, Geb&dudeleerstand, Bauliicken
und andere Nachverdichtungsméglichkeiten zéhlen kénnen.“

6 Zit. nach: Beck scher Online-Kommentar BauGB, Ernst/ Zinkahn/ Bielenberg/ Krautzberger, Rn. 62-62c.
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Die Acker-/ Grunlandzahlen der Teil-
flachen liegen Uberwiegend zwischen
>60 und <= 80, stellenweise sogar
bis <= 85 (je griner desto hoher das
Ertragspotential) und sinken nach
Nordosten und Sudwesten hin ab -
hier werden sie in der rétlich einge-
farbten Teilflache mit > 20 bis <= 50
angegeben.

Vergleicht man die Boden mit den
Bdden der Agrarflur der Gemeinde
wird deutlich, dass das Plangebiet
hinsichtlich des  Ertragspotentials
uberwiegend im Durchschnitt der
westlichen und zentralen Gemeindeteile liegt (Kernort, Niederselters, Eisenbach,
Munster).

griff 10/2025

LAY

&

Abbildung 5: Acker-/ Griinlandzahlen Umfeld - Bodenviewer Hessen, Zugriff 10/2025

In Verbindung mit dem vollumfanglichen Erhalt des landwirtschaftlichen Wegenetzes
sind erhebliche Beeintrachtigungen der Agrarstruktur nicht feststellbar.

Bei der Projektflache von 8,85 ha handelt sich um 21 Flursticke, die von 11 Eigentu-
mer gehalten werden. Die gesamte Flache wird von einem Landwirt bewirtschaftet
(auRer einer kleinen Parzelle im westlichen Bereich). Der Landwirt selbst halt 5 Flur-
sticke und hat mit dem Investor in 2022 einen Pachtvertrag abgeschlossen, so dass
bisher davon auszugehen ist, dass seine betrieblichen Belange von dem Solarpark
nicht negativ tangiert werden.

‘ Demnach stehen betriebliche Belange dem Vorhaben nicht entgegen.

Da die PV-FFA ohne nennenswerte flichenhafte Bodenversiegelungen errichtet (ge-
rammte Metallprofile) wird, werden erhebliche Versiegelungsanteile verhindert. Dar-
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uber hinaus werden die Flachen zwischen und unter den Modulen anschlieRend als
Griunland gepflegt, so dass auch von einer Regeneration der durch intensive Ackernut-
zung beeintrachtigten naturlichen Bodenfunktionen auszugehen ist. Hinsichtlich des
Schutzguts Boden sind somit erheblichen Beeintrachtigungen bei Umsetzung des Vor-
habens nicht feststellbar.

Die Gemeinde Selters (Taunus) bewertet daher die Auswirkungen einer Inanspruch-
nahme der Flache auf die Agrarstruktur im Gemeindegebiet, die betroffenen Betriebe
sowie die naturlichen Bodenfunktionen als gering und insofern hinnehmbar.

Im Ubrigen wurde die Beanspruchung der landwirtschaftlichen Flachen bereits auf
Ebene der Regionalplanung planerisch vorbereitet.

1.5 Klimaschutz und Klimaanpassung

Nicht zuletzt auf Grund des Weltklimaberichts der Vereinten Nationen (UN) ist deutlich
geworden, dass die Bekampfung des Klimawandels und die Anpassung an den Klima-
wandel dauerhafte Zukunftsaufgaben auch der Stadte und Gemeinden sind. Diese
Aufgaben haben auch eine stadtebauliche Dimension, der die Gemeinden bei ihren
Vorgaben zur ortlichen Bodennutzung Rechnung tragen sollen.

Mit der BauGB Novelle 2011 (,Gesetz zur Forderung des Klimaschutzes bei der Ent-
wicklung in den Stadten und Gemeinden®) wurden zur Starkung des Klimaschutzes
u.a. eine Klimaschutzklausel eingefugt, die Festsetzungsmdglichkeiten zum Einsatz
und zur Nutzung erneuerbarer Energien und aus Kraft-Warme-Kopplung erweitert,
Sonderregelungen fur die Windenergienutzung eingefigt und die Nutzung insbesonde-
re von Photovoltaikanlagen erleichtert.”

Der neugefasste § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB bestimmt nunmehr, dass die Bauleitplane
dazu beitragen sollen, ,eine menschenwurdige Umwelt zu sichern, die naturlichen Le-
bensgrundlagen zu schitzen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klima-
anpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung zu férdern, sowie die stadte-
bauliche Gestalt und das Orts- und das Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu
entwickeln.”

Mit der Entscheidung (lber den Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie wurde
gleichzeitig die Entscheidung hin zu den Erneuerbaren Energien getroffen. Diese gel-
ten als Motor der Regionalentwicklung und sind zu férdern. Vor allem léndliche Regio-
nen schaffen sich durch den dezentral betriebenen Ausbau der Erneuerbaren Energien
die Mobglichkeit, eine nachhaltige, sichere und auf lange Sicht gesehen preiswerte
Strom- und Wéarmeversorgung auf ihrer Ebene sicherzustellen. Sie minimieren damit
ihre Abhéngigkeit von externen Einfliissen nationaler und internationaler Energiemark-
te. Flir Kommunen eréffnen sich durch die Ansiedlung von neuen gewerblichen Anla-
gen zur Erzeugung regenerativer Energien aullerdem Einnahmequellen, die zur Kon-
solidierung der kommunalen Haushalte bzw. zur Verbesserung der rdumlichen, sozia-
len und wirtschaftlichen Strukturen beitragen kénnen.8

Im Ausbau der Erneuerbaren Energien kommt der Solarenergie bundes-, aber auch
hessenweit eine wichtige Rolle zu. Sie besitzt, nach der Windkraft, das grofite Aus-

7 Zitiert aus: Bundestagsdrucksache 17/6076, vom 06.06.2011

8 aus: Teil-Regionalplan-Energie Mittelhessen 2016, Seite 4
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bau4potential und im Jahr 2011 wurde bundesweit mehr als 15 % des erneuerbaren
Stroms aus Sonnenenergie gewonnen.

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 formuliert in Kapitel 7.2 die Zielvorgabe, bis zum
Jahr 2020 mindestens ein Drittel des Endenergieverbrauchs - ohne Verkehr - durch
moglichst regional erzeugte Erneuerbare Energien abzudecken. Nach der vorstehen-
den Prognose miisste Mittelhessen demzufolge im Jahr 2020 durch die Nutzung Er-
neuerbarer Energien rd. 6.085 GWh (Strom und Wérme) erzeugen.®

Dieser Zielvorgabe mdchte die Gemeinde Selters (Taunus) nun durch die vorliegende
Bauleitplanung entsprechen.

2 Vorhaben- und ErschlieBungsplan

Das Plangebiet wird entsprechend der beabsichtigten Nutzung als ,Sondergebiet —
Freiflachenphotovoltaik® festgesetzt und der Versiegelungsgrad wird bei 70 %
(GRZ 0,7) beschrankt - hier werden auch die Flachen miteingerechnet, die lediglich mit
Solarpaneelen tUberdacht werden. Dabei wird die Bauverbotszone entlang der Kreis-
stralle in der gesetzlichen Breite von 20 m ab dem befestigten Fahrbahnrand bertck-
sichtigt.

sifiachenphotovoltaik

RZ 0,6

Abbildung 6: Bebauungsplan-Vorentwurf mit Belegungsplan - Auszug Belegungsplan
(Centroplan Seamless Energy, Geilenkirchen - Entwurfsstand 02/2026)

9 Grundsatzpapier: Raumordnerische Steuerung von Standorten fiir raumbedeutsame Photovoltaik-Freiflachenanlagen,
Stand Juni 2012.
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Die Module werden in aufgestanderter Bauweise wie folgt errichtet:

Material: Detail
Verzinkter Stahl
und Aluminium Montagesystem

17,56

LAy rs S R
Erdreich

Abbildung 7: Detail Montagesystem - Auszug Belegungsplan
(Centroplan Seamless Energy, Geilenkirchen - Entwurfsstand 03.12.2025)

Die Belegungsflachen werden umlaufend in einer Breite von 3 m eingegrunt, wobei im
Bereich benachbarter Geholze bzw. der drei FeldlerchenmalRnahmen (planinterne Ar-
tenhilfsmaRnahmen: Quadratische Freiflache im Westteil, dreieckige Flache im nordli-
chen Anschluss der zentralen Teilflache und 10 m breiter Randstreifen entlang der
Nordgrenze des Ostteils) auf eine Anpflanzung von Gehdlzen verzichtet wird.

Hinsichtlich einer mdglichen Burgerbeteiligung hat der Investor im Winter/Frihjahr d.J.
in den Ausschusssitzungen und bei der Gemeindevertretung die pro regionale energie
eG als Partner bei der Gemeinde vorgestellt, die ihr Interesse bekundet hat, nach Vor-
lage aller Genehmigungen das PV-Projekt zu Ubernehmen, um es anschlieBend zu
errichten und zu betreiben. Ziel der Gesellschaft ist es, die im regionalen Einzugsbe-
reich wohnenden Birger an dem Solarpark zu beteiligen. Wie die Ausgestaltung einer
solchen Beteiligung ausschauen kann, ist derzeit noch offen. Im Gesprach war die Be-
teiligung in Form des Neueintritts in die Genossenschaft als Mitglied oder der finanziel-
len Beteiligung als sog. Nachrangdarlehen mit einer festen Verzinsung.

Aufgrund der inzwischen eingetretenen Anderungen, die insbesondere den zu erzie-
lender Strompreis bei der Vermarktung der PVA betreffen, sind aktuell die Rahmenbe-
dingungen fur ein attraktives Burgerbeteiligungsangebot schwierig, daher werden auch
Gesprache mit interessierten Investoren gesucht.

GroR & Hausmann « Bahnhofsweg 22+ 35096 Weimar (Lahn)s FON 06426-92076 « FAX 06426-92077



Begriindung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,,Solarpark Miinster®,
Gemeinde Selters (Taunus), Ortsteil Miinster Seite 9

3 Planerische Vorgaben und Rahmenbedingungen

3.1 Regionalplan Mittelhessen (RPM) und Teilregionalplan Energie (TRPEM)

,Der Solarenergie ist im Hinblick auf eine klimaschonende Energieversorgung eine
hohe Bedeutung beizumessen. Im Vergleich besitzt die Solarenergie nach der Wind-
energie das grél3te Ausbaupotenzial bei den Erneuerbaren Energien.

Photovoltaikanlagen wandeln die Solarenergie in elektrischen Strom um, der entwe-
der unmittelbar vor Ort und ohne Belastung des Stromnetzes verbraucht werden kann
oder in das Offentliche Stromnetz eingespeist wird. Mittelhessen gehért zu einer Zone
relativ hoher Einstrahlung, so dass sich potenziell geeignete Standorte fiir die Nut-
zung der Strahlungsenergie (ber die gesamte Region verteilen.

Das Land Hessen hat mit dem Energiegipfel vom 10. November 2011 fiir Photovoltaik
ein Ausbauziel von 6 TWh/a formuliert und damit dem Ausbau der Photovoltaik eine
wesentliche Bedeutung eingerdumt.” (zu 2.3.-1 bis 2.3-4, TRPEM 2016/2020)

Die Gemeinde Selters (Taunus) mit dem zentralen Ortsteil ,Niederselters (Taunus)“ ist
im Regionalplan Mittelhessen 2010 (RPM 2010) als Grundzentrum im Strukturraumtyp
,Ordnungsraum* eingestuft.10

Das Plangebiet liegt gem. RPM 2010 vollstéandig in einem ,Vorbehaltsgebiet fiir
Landwirtschaft“ sowie nach Teilregionalplan Energie Mittelhessen (TRPEM 2016)
uberwiegend in einem ,,Vorbehaltsgebiet fiir Photovoltaik-Freiflichenanlagen®.

Abbildung 8: Fldache der geplanten PV-FFA - Auszug Abbildung 9: Fldche der geplanten PV-FFA - Auszuzg
RPM 2010 TRPEM 2016

Wie auf der Abbildung ersichtlich, nutzt die vorliegende Planung das " Vorbehaltsge-
biet fiir Photovoltaik-Freiflichenanlagen" fast vollstandig aus. Im Rahmen der Be-
standskartierung zeigt sich, dass die nicht Uberplanten Flachen entlang der sidlichen
Gebietsabgrenzung ein Vogelschutz-Gehdlz, einen geschitzten Biotop sowie ein
FlieRgewasser lll. Ordnung inkl. geschitztem Gewasserrandstreifen beinhalten (vgl.
Bestandsplan im Umweltbericht).

10 aus: RPM 2010, 4.3-15 (2)
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Diese Flachen stehen somit fir eine Inanspruchnahme durch eine PV-FFA nicht zur
Verfugung und werden daher an den nordwestlichen Rand der aktuell geplanten Anla-
ge verlagert.

Der TRPEM 2016 trifft in diesem Zusammenhang hinsichtlich der rechtlichen Wirkung
aber auch folgende Aussage:

,Die Festlegung von Vorbehaltsgebieten PV-FFA ist eine Angebotsplanung zur Unter-
stiitzung der kommunalen Planung. Die ausgewiesenen Vorbehaltsgebiete PV-FFA
sind als Grundsatz der Raumordnung im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung und
sonstiger Fachplanungen besonders zu bertiicksichtigen und insoweit einer Abwégung
mit konkurrierenden Nutzungen zugénglich. Dabei ist der Nutzung als PVFFA geméR §
7 Satz 1 Ziff. 2 ROG ein besonderes Gewicht beizumessen. Begriindete Abweichun-
gen sind ebenso mdéglich, wie auch PV-FFA ggf. an anderer Stelle im Gemeindegebiet
im Rahmen der kommunalen Planung entstehen kénnen. Die regionalplanerische Vor-
behaltsfestlegung fiihrt demnach nicht zu einer abschlieRend verbindlichen regional-
planerischen Standortsteuerung von PV-FFA, sondern hat vielmehr den Charakter ei-
ner regionalplanerischen Vorleistung fiir die nachfolgende kommunale Bauleitplanung.“

Erhebliche Konflikte aufgrund der Anpassung der "Vorbehaltsflachen fur Photovoltaik-
Freiflachenanlagen" sind daher nicht feststellbar.

Hinsichtlich der Darstellung als "Vorbehaltsgebieten fur Landwirtschaft" trifft der
RPM 2010 folgende Aussagen:

»In den Vorbehaltsgebieten fiir Landwirtschaft soll die Offenhaltung der Landschaft
durch landwirtschaftliche Bewirtschaftung gesichert werden. In der Abwégung ist dem
Erhalt einer landwirtschaftlichen Nutzung ein besonderes Gewicht beizumessen.“!!

sFolgende Fldacheninanspruchnahmen sind unter der in Grundsatz 6.3-2 genannten
Voraussetzung in den Vorbehaltsgebieten fiir Landwirtschaft méglich:

e  Errichtung baulicher Anlagen fiir privilegierte Vorhaben,

e Eigenentwicklung und Freizeitnutzungen im Anschluss an bebaute Ortslagen
< 5 ha,

e  Photovoltaikanlagen,

e Aufforstungen und Sukzessionsfldchen < 5 ha sowie

e Malnahmen zur Sicherung und Entwicklung eines (berértlichen Biotopver-
bundsystems < 5 ha.

Dabei sind auch stéadtebauliche, denkmal- und landschaftspflegerische sowie umwelt-
und naturschutzfachliche Belange zu berticksichtigen. 12

Wie in Kap. "Bodenschutz in der Bauleitplanung" oben dargelegt, stehen dem Vorha-
ben weder betriebliche noch agrarstrukturelle Belange entgegen, erhebliche Konflikte
aufgrund des "Vorbehaltsgebiets fur Landwirtschaft" sind daher nicht feststellbar.

Nach dem TRPEM 2016 sind die "Flacheninanspruchnahme durch PV-FFA auf
landwirtschaftlichen Fldchen (raumbedeutsame und nicht raumbedeutsame Anlagen)

1 aus RPM 2010: 6.3-2 (G) (K)
12 qus RPM 2010: 6.3-3 (2)
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innerhalb einer Gebietskérperschaft auf 2 % der Fldache der Vorrang- und Vorbehalts-
gebiete fiir Landwirtschaft zu begrenzen" (Ziel 2.3-4 des TRPEM 2016).

Hinsichtlich dieser Begrenzung ist festzustellen, dass die Gesamtflachen der aktuell
geplanten Solaranlage (netto rd. 8,3 ha) nur rund ein Viertel der moglichen 2 % aus-
nutzen (gem. Hess. Gemeindestatistik (Mai 2020) betragt die Summe der landwirt-
schaftlichen Flachen im Gemeindegebiet rd. 1.600 ha = max. 32 ha PV-FFA zulassig).

Demnach liegt sie noch innerhalb der Zielvorgabe des TRPEM 2016 und Konflikte sind
diesbezlglich nicht vorhanden.

Der Regionalplan enthalt somit keine, der Planung entgegenstehende Zielaussagen.

Aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung des Vorhabens im Hinblick auf die angestrebte
Energiewende durch den regional orientierten Ausbau regenerativer Energiequellen
erscheint das Vorhaben insgesamt mit den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung
und Landesplanung vereinbar.

3.2 Flachennutzungsplan (FNP)

Abbildung 10: FNP-Ausschnitt - vor der Anderung Abbildung 11: FNP-Ausschnitt - nach der Anderung

Der rechtswirksame Flachennutzungsplan der Gemeinde Selters (Taunus) aus dem
Jahr 2002 stellt das Plangebiet gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB als ,Flache fur die Land-
wirtschaft* dar. Im Nordwesten und Siidosten ragt die Flache auch in eine ,Flache fur
die Gewinnung von Bodenschatzen/ Bergwerksfelder* (§5 Abs.2 Nr.9 iV.m. § 5
Abs. 3 Nr. 2 BauGB) hinein.

Auf Ebene der Bauleitplanung ist daher, parallel zur Aufstellung eines Bebauungs-
plans, auch eine Teilanderung des FNP in diesem Bereich erforderlich.

Das Plangebiet wird somit entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans zu-
kunftig im FNP vollflachig gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB als ,Sonderbauflachen — Pho-
tovoltaik® (Spv) dargestellt.
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Es ist daher davon auszugehen, dass der Bebauungsplan i.S. des § 8 BauGB aus den
kiinftigen Darstellungen des FNP entwickelt sein wird.

Hinweis: Die fiir Bergbau zustédndigen Behdrden werden i.R. der friihzeitigen Beteili-
gungsverfahren beteiligt.

3.3 Fachgesetzliche Anforderungen

3.3.1 Bergbau

Laut aktuell giltigem FNP ragt ein Teil des Plangebiets in eine ehemals bergbaulich
genutzte Flache hinein. Die zustédndigen Behdrden werden im Zuge der frihzeitigen
Beteiligungsverfahren beteiligt.

3.3.2 StraRenrecht

Entlang von Kreisstra3en gilt in einem 20 m breiten Streifen ab dem befestigten Fahr-
bahnrand nach § 23 Abs. 1 Hessisches Straflengesetz (HStrG) die stralRenrechtliche
Bauverbotszone. Dieser Bereich wird nachrichtlich im Bebauungsplan dargestellt
(,Bauverbotszone®) und ist grundsatzlich von Hochbauten, Aufschittungen, Abgrabun-
gen, AulRenwerbung und Nebenanlagen freizuhalten. Dies gilt auch flr baugenehmi-
gungsfreie bauliche Anlagen sowie fir ober- und unterirdische Anlagen der Ver- und
Entsorgung Dritter.

Die Bauverbotszone der K468 wird daher bei der Planung durch Festsetzung der
Baugrenze auf Bebauungsplanebene beachtet.

An diese Zone schlief3t sich die 20 m breite Baubeschrankungszone nach § 23 Abs. 2
HStrG an (ebenfalls nachrichtlich dargestellt). Innerhalb dieser Zone bedirfen u.a. die
Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung baulicher Anlagen der Zustimmung
durch die StralRenverkehrsbehorde.

3.3.3 Biologische Vielfalt
vgl. Umweltbericht, Kap. "Spezifische gesetzliche Anforderungen im Planbereich":

e FFH-Gebiet in rd. 750 m Entfernung: Nach der Prognose im Kapitel "FFH-
Gebiet..." im Umweltbericht sind keine Konflikte mit den Schutzzielen feststell-
bar.

o Spezifische Artenschutzbelange sind zu beachten: Es werden zwei geeignete
Freiflachen innerhalb der Anlage als Feldvogelférderungsflachen hergestellt
und gepflegt, so dass davon auszugehen ist, dass innerhalb der Anlage weiter-
hin ausreichende Habitatbedingungen fir 6 Reviere vorhanden sind.

3.3.4 Sonstige Restriktionen

Nach folgenden Quellen sind lber die o.9. Anforderungen keine weiteren Schutzgebie-
te/ Schutzgegensténde betroffen: Bestandsaufnahme, Bodenviewer Hessen, Geoportal
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Hessen, Hochwasserrisikomanagementplan-Viewer, Naturegviewer Hessen, Regional-
plan, Fldchennutzungsplan.

4 Festsetzungen

Freiflichenphotovoltaik Freiflichenphotovoltaik

GRZ 0,7

Abbildung 12: Planteil - unmafstéblich

4.1 Art der baulichen Nutzung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird Uberwiegend gem. § 11 BauNVO als
,Sonstiges Sondergebiet — Freiflachenphotovoltaik (SOpv) festgesetzt. In der Definition
der allgemeinen Zweckbestimmung wird klargestellt, dass das Sondergebiet der Errich-
tung einer Freiflachenphotovoltaik-Anlage in aufgestanderter Bauweise sowie der hier-
fur erforderlichen Nebenanlagen dient.

Zulassig sind:

e Freistehende Solarmodule mit und ohne Fundament, dazugehdrige Aufstell-
vorrichtungen (Tische) und Verkabelungen,

e dazugehdrige, technische Nebenanalgen, die der Zweckbestimmung des Son-
dergebietes unmittelbar dienen (z.B. Wechselrichtereinrichtungen, Transforma-
toren, Schalteinrichtungen, Messeinrichtungen, Erdungsanalgen),

e Batteriespeicher (BESS — Battery Energy Storage Systems),

e wasserdurchlassig befestigte Wartungsflachen (Wege, Stellplatze),

o Einfriedungen der Anlage (z.B. als Stabgitterzaun oder Solarzaun),

e Entwasserungseinrichtungen (Gelandemodellierung in Erdbauweise).
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4.2 MaR der baulichen Nutzung

4.2.1 Grundflachenzahl (GRZ)

Bei der Bestimmung der zulédssigen Grundflédche bei einem Solarpark im Aul3enbereich
sind auch die Fldchen mitzurechnen, die von den einzelnen Modulen ohne Bodenkon-
takt lediglich (iberdeckt werden.3

Da im Bereich der Modultische im Verhaltnis zur Flache der Solarpanele nur eine sehr
geringe Versiegelung von Boden erfolgt, wird zur Begrenzung des Eingriffs zusatzlich
zu GRZ von 0,7 festgesetzt, dass die Modultische ohne flachenhafte Bodenversiege-
lungen zu errichten sind.

Ergénzend zu den o.g. Regelungen wird auf die Uberschreitungsmdglichkeiten nach
§ 19 Abs. 4 und Abs. 5 Baunutzungsverordnung hingewiesen, die im Rahmen dieses
Bebauungsplans nicht beschrankt werden.

4.2.2 Hohe baulicher Anlagen

Die max. Hohe der Solarmodule wird bei 3 m, die der Nebenanlagen bei 5 m begrenzt.
Die Hohe orientiert sich an den erforderlichen Maximalhéhen der baulichen Anlagen
und ist auf die Anlagenerfordernisse angepasst.

Bezugspunkt zur Bestimmung ist die Oberkante (OK) der baulichen Anlage, in senk-
rechter Projektion zur Gelandeoberkante.

Uberschreitungen der Héhenfestsetzungen bis zu 8 m sind ausnahmsweise zuléssig.
Dies betrifft ggf. erforderliche Funkmasten sowie Kameramasten zur Anlagentberwa-
chung.

4.3 Uberbaubare Grundstiicksflache

Die uberbaubare Grundsticksflache wird durch die Festsetzung von Baugrenzen gem.
§ 23 Abs. 3 BauNVO definiert, welche den Bereich fir die Solarmodule umschlieRen.

4.4 Durchfiihrungsverpflichtung

Der Vorhabentrager verpflichtet sich zur Umsetzung des Vorhabens gem. Durchflh-
rungsvertrag, welcher Bestandteil des ,Vorhaben- und Erschlieungsplans® gem. § 12
BauGB (vgl. Kap. "Verfahrenstechnische Rahmenbedingungen").

4.5 Grunordnungskonzeption

Die Festsetzungen zu Griinkontingenten sowie zur Anpflanzung von Baumen sind ein
stadtebauliches Gestaltungsmittel. Baume vermitteln MaRstablichkeit, lenken Blickrich-
tungen, gliedern Raume, bieten Orientierung und haben einen hohen asthetischen Ei-
genwert. Neben den gestalterischen Funktionen erflillen die Baume in begrenztem
MaRe auch o6kologische Funktionen, wie z. B. klimahygienische Funktionen durch

13 Zitiert aus: OVG Niedersachsen, Beschluss vom 30.04.2023, Az.: 1 MN 161/23, Leitsatz
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Staub und Schadstofffilterung und Teilfunktionen als Lebensraum fiir an die Kommune
angepasste Tierarten.

Bauzeitig sind die angrenzenden Gehdlze strikt zu schitzen. Bei allen baulichen oder
sonstigen MaRnahmen, von denen angrenzende Vegetationsflachen betroffen sein
kdénnen, ist daher die DIN 18920 ,Schutz von Baumen, Pflanzbestanden und Vegeta-
tionsflachen bei BaumalRnahmen® anzuwenden und die Gehdlzflachen sind auszuzadu-
nen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB als ,zu erhaltend” festgesetzt). Dies trifft auch auf
die herzustellenden Grinlandbestande innerhalb der gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
festgesetzten Biotopflachen zu (Forderflachen Agrarbruter Nr. 1-3).

Zum Schutz des Bodens sind bauzeitig folgende Regelungen umzusetzen:

e Auszaunung der geplanten Forderflaichen Agrarbriiter (Nr. 1-3) vor Baube-
ginn, Einsaat mit Krauterrasen aus Arten des Vorkommensgebiets und Freihal-
tung von jeglichen bodenbelastenden Eingriffen,

o fachgerechte Lagerung und Wiederverwendung des Bodenaushubs im
Plangebiet oder auf Agrarflachen der Umgebung und

o frihzeitige Einrichtung einer bodenkundlichen Baubegleitung.

Die Modultische sind aufgestandert, also ohne flachenhafte Fundamente, zu errich-
ten, wobei der Abstand zwischen den Modul-Doppelreihen mind. 3 m und der Mindest-
abstand zum Boden 0,8 m einhalten muss.

Dabei werden bifaziale Solarmodule verwendet, die noch rd. 10-25 % des einfallenden
Sonnenlichts durchlassen und die ein Modul-Doppelreihen werden mittig auch mit
40 cm Abstand errichtet. Dariliber hinaus weisen die einzelnen Solarmodule Zwischen-
raume von ca. 2-5 cm auf (abhangig von Rahmenbreite und Montagesystem) - Wasser
tropft und flieRt hier direkt auf den Boden (nach Centroplan Seamless Energy, Gei-
lenkirchen, Email vom 11.12.2025, mod.).

Hierdurch wird zumindest eine luckige Vegetationsdecke und unterschiedliche kleinkli-
matische Bedingungen (Temperatur und Feuchte) ermdglicht. Dartber hinaus sollten
die PV-Module mit moéglichst nicht-reflektierenden Oberflachen ausgestattet werden
(z.B. Solarglas mit Anti-Reflexbeschichtung).

Zur Vermeidung und Minderung von erhdhten Oberflachenabflissen und Aufheizeffek-
ten sowie zur Steigerung der Biotopvielfalt sind die Bodenflaichen unter und zwi-
schen den Modulen mit einem Krauterrasen aus Arten des Vorkommensgebiets zu
begrinen und Uber den Betriebszeitraum als Grinland in bauerlicher Nutzung und
Pflege zu erhalten (z.B. Rauhfutternutzung, Schafbeweidung, etc.).

Unter dem Gesichtspunkt der Feldvogelférderung sind hier folgende Einsaat- und
Pflegevorgaben zu beachten (Malnahmenbeschreibung in Anlehnung an "CEF-
Mafnahmen fur die Feldlerche in Bayern" - Anhang zum Schreiben des Bayrischen
Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz, Az. 63b-U8645.4-2018/2-35
vom 22.02.2023):

¢ Verwendung krauterreichen, niedrigwlichsigen Saatguts (z.B. Rieger-Hoffmann:
"Nr. 24 Mischung Solarpark", Ursprungsregion beachten!),

e Mahd nicht vor dem 1.07.,

e mind. 6 Wochen Abstand zwischen erstem und zweitem Schnitt,
e keine Dingung, keine Pflanzenschutzmittel,

e das Schnittgut ist abzufahren.
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Die speziellen Feldvogelforderungsflachen sind nach den gleichen Vorgaben einzu-
saen und zu pflegen. Sie wurden unter Berlcksichtigung der Abstande zu den benach-
barten Gehdlzstrukturen festgelegt. Dabei kann die mit der Nr. 1 gekennzeichnete Fla-
che i.Z. der Ausfihrung um max. 15 m in jede Richtung verschoben werden.

Fir erforderliche Bewegungs-/ Funktionsflachen wird bestimmt, dass diese nur im
erforderlichen Umfang und max. als wassergebundene, begriinte Decke errichtet wer-
den durfen. Hierunter fallen beispielsweise Kran-Aufstellflachen oder Wartungswege.

Die Randstreifen sind zu krautigen Sdumen zu entwickeln (durch Einsaat mit stand-
ortgerechter krauterreicher Grasmischung aus dem Herkunftsgebiet), welche aus
Sichtschutzgrinden zu den Aufienflanken hin durch die Anpflanzung von Gebusch-
gruppen standortheimischer Heckenarten zu gliedern sind (truppweise, mehrere Arten,
Pflanzabstande i. M. 2 m). Die Flachen werden als "Private Griinflichen - Randein-
grinungsstreifen" gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB und der festgesetzt.

Innerhalb der zusatzlich gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzten Randeingrii-
nungsstreifen ist auf die Anpflanzung von Gehdlzen zugunsten von Feldvogelhabita-
ten auf den Nachbarflachen zu verzichten - die Randstreifen sind als Extensivgrinland
zu pflegen.

Innerhalb der Grunflachen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB sind dabei folgende Zulas-
sigkeiten zu beachten: Innerhalb dieser Flachen ist je Teilbereich des SOpy die Anlage
von bis zu zwei Zufahrten in je max. 5 m Breite zulassig, eine Zufahrt darf nicht durch
die Feldvogelférderungsflachen erfolgen.

Grundsatzlich sind alle Anpflanzungen von Baumen und Strduchern mit standorthei-
mischen Laubgehdlzen gem. beispielhafter Pflanzliste vorzunehmen, ausbreitungs-
aggressive, invasive Arten dirfen nicht angepflanzt werden.

Die zum Schutz der Anlage erforderliche Einfriedung ist so zu wahlen, dass sie fur
Klein- bis Mittelsauger unterkriechbar ist. Dartber hinaus sollte die Einzaunung v.a.
hinsichtlich Héhe und Farbgestaltung so zuriickhaltend wie moéglich ausgefuhrt wer-
den.

Ergédnzende Hinweise:

Sofern der Fldachenaufschluss innerhalb der Vegetationsperiode begonnen wird, ist
vorab die Brutfreiheit von Agrararten zu (berpriifen und erforderlichenfalls ein Zuwar-
ten bis zum Brutende einzuhalten.

Auch beim Riickbau sind artenschutzrechtliche Anforderungen eventuell eingewander-
ter Arten gemdl3 der gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

4.6 Eingriffsausgleich nach den Naturschutzgeboten

- wird noch erganzt -
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5 Flachenbilanz

Nutzung Flache Anteil
Sondergebiet - PV 83.370 gm 86,5 %
Grunflachen - Randeingriinung 5.940 gm 6,2 %
Forderflache Agrarbriter 4,914 gm 51%
Wirtschaftsweg 2.152 gm 2,2 %
GESAMT 96.376 gm 100,0 %

6 Begriffsbestimmungen
Grundflachenzahl (GRZ) - 0,7

,Die Grundfldchenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundflache je Quadratmeter Grund-
stlicksfldche ... zuldssig sind“ (§ 19 Abs. 1 BauNVO)

Beispiel: 10.000 gm * 0,7 = 7.000 gm

Bei einer GrundstlicksgroRe von 10.000 gm im Sondergebiet dirfen
maximal 7.000 gm Grundflache tberbaut werden. Die Grundflachen von
Stellplatzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen und baulichen An-
lagen unterhalb der Erdoberflache sind vollstandig mit einzurechnen,
ebenso wie die von den Solarpanelen ohne Bodenkontakt lediglich
uberdeckt Flache.

Gem. § 19 Abs. 4 BauNVO darf jedoch die zulassige Grundflache durch die zuvor ge-
nannten Grundflachen bis zu 50 % Uberschritten werden, héchstens jedoch bis zu ei-
ner Grundflachenzahl von 0,8. Weitere Uberschreitungen in geringfligigem Ausmal
kénnen zugelassen werden.

Baugrenze

JIst eine Baugrenze festgesetzt, so dlirfen Gebdude und Gebdaudeteile diese nicht (iberschrei-
ten. Ein Vortreten von Gebd&udeteilen in geringfiigigem Ausmald kann zugelassen werden.*
(§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Gemeinde Selters (Taunus) Februar 2026

GroR & Hausmann « Bahnhofsweg 22+ 35096 Weimar (Lahn)s FON 06426-92076 « FAX 06426-92077



ANLAGE:

Vorhaben- und ErschlieBungsplan


Manfred Hausmann, Dipl.-Ing.
ANLAGE:


Manfred Hausmann, Dipl.-Ing.
Vorhaben- und Erschließungsplan


44

1

AN ([N
2 N~
- r— o o
iT 8%
b - - C
ex |z o ]l M R S K
[—] ~ |- W % o I o 5
|l &) N — 3l |£] |8 2
el E [92) €|« o & N =y
Q r— ] WW R_ua ~| E (] & P_1 m
55 YT £ | = w3« M/ 2 = < &
o...& MM m- %% nnﬂ_uk/_/m ~ mu..l .m 5
= 22 pal o wlolo R T N g N 21 € ) <
= G/l\( = o m mm K > [2] st sl of X
HhW .| O m .UO (o)) .",.I.nm.in‘al.u €lo
& HANNEEIEHAEMEEINEEEE: clElelm|3]| |2]2 < FEHEEEREEE
2|2 %) OG5 ~|E|lo| E|E © Sl | %] o g HEHEEEEEEE
- b4 ~— — | @ sl |~ S < |0 | © o| & HEEEEINEREE
o oo - S0 |w|<Z S|l 9| B|ls|lo0l8 o|o -~ @ | [0 |35 £ o15|=|=| 5| 2| 2] =] 7] =
R ol © AZZ?_Dm.WOoo.OO.OSogQU &41166tu £ I I =] [=1 1=1 (0] (] o IS b=
O WWw W A 828343mﬂmﬂ512u&%1.6.0.6,8m 7
5 ©®E K9 < Nj~lBlo |0 2
g F= *®® F = | m
S o = 5 L
o) c | o= 9 ™
2 m w.. m me - - @ Hnn/_.v
o m.. g.nnvnnum .m m m — o A_uU N
- o (O} @©
3 E 3 o S|£lo|o = 2> g 1g|2|8|8l=|8 2| |g s = 2
= — o c £lo|lolo|8%|a o |2 2818|192 0| o S o =
oS < | © o| o6l Z wlelc|c|x| olel|l< o | L|.2].2N|I@ | N ~ S © =
o ol 2 c|IN|Z EEIEA IR ol |F|F|F]|5|E S| = Sle|l s o : -
= |0 O Sl 5 .nnvhhhcm.mmﬁ.pnvme333mee ® | O T|s| € > © 3
<O m Nig|o|a S|®|®| < | 3|3 IR RIXI G| o | T m|%| 5 & N af |,
sd.bv,%ﬁnnaeebaﬂ.@c789hnmveee S| 21 5 N gl |8
meummnldmb mlm.mma 1 anummm Dlvﬁﬂﬁdmgsm.h %% SDI MA % .w
© nMMdabbmohhemhmmhhmhnﬂ"au"% — ol 2F Q sl |6
7] .IC"OOD.OOO.._HUU..thdd Sl ol c| S|Q|celTc|C®|T | ®© L Yol ° @
< WS = | = |[= o| ®| ©| © R Re) N| N|N|[T|£ | N| L|IN|IS|E > i 5
0 S HMSGGGPBBR&HMWMMMoecwmV_RmmmP ol s
NG = sl¢|a|]|S|alolg|s|a @ B al |8
c S «
s gl |&
£ 2 e
(0]
T @ el I~
£ D 3 5|3[E
© = o|=| o
c 5|2
O o 2 2lels
b O o 33818
S © > 5lo| 2
> 5 = N e
% Ele]3l2
N z 3 S5|5(2]%
o |8 B HHEE
S |° =zl || (58
—_ e SIEEE
T e 5 2| |ds|2l2l5]2
an = S mmemmm
© O s 3| 52351812
o & [8l2]5|3|&]le
o= 2| PEEEEE
a ..
o O Nl |
2 2| lszl2l2lele
w = o
¢ e|EEER[EE
L = oo
I G SR E
< =
\oet 3 eI%
v\“" % Mm olajo|o
3 A\ =
2 Wiy
N~ Of"
o
)
= I ©
h cs 4F
2 /e 23
© : o — O
9] © o S
~ 3| 0 4’4 o < 3
- R ¢ LEn
44’4?”’& rﬁmnﬁanﬂ@
— o N
< < |of Pt HP 3528
< S = % 4\‘" : n o O o=
= D " 4" = < =
-z |7 Nt D, T3
= it @) 20 5=
=~ 2 E <©OF W
©C X 5
-nnl
SNZ
T O &
= > 5
[e0)
<
N~
TR
(ererTie
s s 4
oﬁv 3 8
g S
= C
T S8 o 5
‘ 5 5 2 ©
00 ¢ 3 2 ¢
..m,m c ®
S T 2 9
= =]
o O N
8 -
AL
O 1
: 8 S |
[7p] -
O
N [N
— _H_v1
I "
O
o/O
%o/
o N o
+ +
4 k7R
o SRy
==
=
c £
S5 o <
Sl
(QV <
O G
c o
> S
— O L
(ONe»)
-+ -
”ww
(@))
-
®
(@) (a9
-] <
N o\
©
el
)
N o
— =
o
{



AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
90°

AutoCAD SHX Text
-90°

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
180°

AutoCAD SHX Text
 0°

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
135°

AutoCAD SHX Text
-135°

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
-45°


Gemeinde Selters (Taunus)
Ortsteil Munster

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
»oolarpark Munster*

Teil A: Begrindung gem. § 2a BauGB

Teil B: Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB
(als Konzeptentwurf)

\ Teil C: Textliche Festsetzungen \

Teil D: Planteil

Vorentwurf der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB
sowie der frihzeitigen Beteiligung der Behérden
und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB

Februar 2026

Bearbeitung:

GroR & Hausmann H

Umweltplanung und Stédtebau

Bahnhofsweg 22

35086 Weimar (Lahn)

FON 06426/92076 * FAX 06426/92077
http:/lwww.grosshausmann.de
info@grosshausmann.de




Textliche Festsetzungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,,Solarpark Miinster“,
Gemeinde Selters (Taunus), Ortsteil Minster Seite 1

RECHTSGRUNDLAGEN

Das Baugesetzbuch (BauGB, i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017, zuletzt ge-
andert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.10.2025), die Baunutzungsverordnung
(BauNVO, i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017, zuletzt gedndert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 3. Juli 2023), die Planzeichenverordnung (PlanZV, i.d.F. der Be-
kanntmachung vom 18.12.1990, geéandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom
12.8.2025) und die Hessische Bauordnung (HBO, vom 28.5.2018, zuletzt geandert
durch Gesetz vom 9.10.2025).

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

1.3.1

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEM. BAUGB U. BAUNVO
In Erganzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO)

Das Sonstige Sondergebiet - Freiflichenphotovoltaik (SOpv) dient der Er-
richtung einer Freiflachenphotovoltaik-Anlage in aufgestanderter Bauweise so-
wie der hierfur erforderlichen Nebenanlagen (z.B. Transformatorenstationen,
Batteriespeicher (BESS') sowie Wartungs- und Wegeflachen).

Hohe baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. § 18 BauNVO)

In den mit SOpy bezeichneten Flachen ist fir die Solarmodule eine Héhe von
max. 3 m festgesetzt.

Bezugspunkt zur Bestimmung ist die Oberkante (OK) des Solarmoduls, in senk-
rechter Projektion zur Gelandeoberkante.

In den mit SOpyv bezeichneten Flachen sind Nebenanlagen bis zu einer Hohe
von max. 5 m zulassig.

Bezugspunkt zur Bestimmung ist die Oberkante (OK) der baulichen Anlage, in
senkrechter Projektion zur Gelandeoberkante.

In den mit SOpy bezeichneten Flachen sind Uberschreitungen der Hohenfest-
setzungen durch Antennen und Kameramasten bis zu einer Héhe von 8 m zu-
lassig.

Ermittlung der Grundflache
(§9 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. § 19 BauNVO)

In die Ermittlung der festgesetzten Grundflachenzahl werden im SOpy auch die
Flachen eingerechnet, die durch die Photovoltaik-Module Uberdeckt, aber nicht
versiegelt werden.

Die Modultische sind ohne flachenhafte Versiegelungen zu errichten.

1BESS: Battery Energy Storage Systems

GroR & Hausmann « Bahnhofsweg 22 + 35096 Weimar (Lahn) FON 06426-92076 + FAX 06426-92077
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1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.7

Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie
Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen, Strau-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie sonstige MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. Nr. 25 BauGB)

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung:

In den mit SOpy bezeichneten Flachen betragt der Modulabstand zum Boden
mind. 0,8 m und der Abstand zwischen den Modul-Doppelreihen betragt mind.
3 m.

In den mit SOpy bezeichneten Flachen sind nach Herstellung der Anlage die
unversiegelten Rohbdden mit einer krauterreichen Wiesenmischung einzusaen.
Die Flachen zwischen und unter den Modulen sind Uber den Betriebszeitraum
extensiv als zweischurige Heuwiese mit Heuabtrag, ersatzweise durch extensi-
ve Schafbeweidung, dauerhaft zu pflegen.

(Hinweise: Verwendung gebietsheimischen, kréuterreichen Saatguts niedrig-
wiichsiger Sortenware, Pflege angepasst an die Habitatanspriiche von Agrar-
briitern - Mahd nicht vor dem 01.07., Abstand zwischen 1. und 2. Schnitt mind.
6 Wochen)

Funktionsflachen (z.B. Stellplatze, Wege) sind auf das erforderliche Mal} zu
beschranken und in wasserdurchlassiger Bauweise (z.B. Grinweg, Schotterra-
sen) herzustellen und zu begrinen.

Zaune sind aulerhalb der Baugrenze zulassig und innerhalb der mit SOpy be-
zeichneten Flachen zu errichten.

Diese mussen fur Klein- bis Mittelsduger unterkriechbar sein (mind. 15 cm Bo-
denabstand).

Standortheimische Laubgehdlze sind dauerhaft zu erhalten, abgangige sind
durch Neuanpflanzungen gleichwertiger Pflanzen zu ersetzen.

Alle Anpflanzungen von Baumen und Strauchern sind mit standortheimischen
Laubgehdlzen vorzunehmen. Hierzu zahlen insbesondere die in der nachfol-
genden beispielhaften Pflanzliste aufgeflhrten Arten.

(Ausfiihrungshinweise zu Pflanzabsténden: grol3kronige Bdume: 10 — 12 m,
klein- bis mittelkronige Bdume: 6 — 8 m, Strducher: 1—2 m)

Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzten und mit den Nummern 1 und 2
gekennzeichneten Flachen sind vor Herstellung der Anlage mit einer krauterrei-
chen Wiesenmischung einzusaen.

Die Flachen sind extensiv als zweischirige Heuwiese mit Heuabtrag, ersatz-
weise durch extensive Schafbeweidung, dauerhaft zu pflegen.

(Hinweise: Bauzeitige Einzdunung vor Herstellung der Anlage, Verwendung ge-
bietsheimischen, krduterreichen Saatguts niedrigwiichsiger Sortenware, Pflege
angepasst an die Habitatanspriiche von Agrarbriitern - Mahd nicht vor dem
01.07., Abstand zwischen 1. und 2. Schnitt mind. 6 Wochen)

GroR & Hausmann « Bahnhofsweg 22 + 35096 Weimar (Lahn) FON 06426-92076 + FAX 06426-92077
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1.4.8

1.5

1.5.1

21

2.2

2.3

Die als "private Grunflachen - Eingrinungsstreifen" festgesetzten Flachen sind
nach Herstellung der Anlage mit einer krauterreichen Wiesenmischung einzu-
saen.

Die zusatzlich gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzten Flachen sind dar-
uber hinaus mit Lockergebischen standortheimischer Heckenarten zu bepflan-
zen.

Innerhalb der "privaten Grinflachen" ist je Teilbereich des SOpy die Anlage von
bis zu zwei Zufahrten in je max. 5 m Breite zulassig.

Durchfiihrungsverpflichtung
(§ 9 Abs. 2i.V.m. § 12 Abs. 3a BauGB)

Der Vorhabentrager verpflichtet sich zur Umsetzung des Vorhabens gem.
Durchfihrungsvertrag.

NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN UND HINWEISE

Bodendenkmaler

Bei Erdarbeiten erkennbare Bodendenkmaler bzw. archaologische Funde sind
gem. § 20 HDSchG unverziglich dem Landesamt fir Denkmalschutz zu mel-
den.

Ausfiihrungshinweis zu Altlasten, Bodenkontaminationen

Im Geltungsbereich sind keine Altlasten oder sonstige Bodenkontaminationen
bekannt.

Werden im Rahmen der BaumalRnahmen, insbesondere bei Ausschachtmal3-
nahmen im Plangebiet aber Bodenkontaminationen oder sonstige Beeintrachti-
gungen festgestellt, von denen eine Gefahrdung flir Mensch und Umwelt aus-
gehen koénnen, ist umgehend die nach HAItBodSchG (Hessisches Altlasten-
und Bodenschutzgesetz) zustandige Bodenschutzbehdrde zu benachrichtigen.
Bei Bau,- Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt
,=Entsorgung von Bauabfallen" der Regierungsprasidien in Hessen zu beachten.

Bodenschutz

Auf Grund der Vornutzung als Acker und der Anforderungen an den Boden-
schutz im Plangebiet sind folgende spezifische Mal3nahmen bauzeitig umzuset-
zen:

e Auszaunung der gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzten Flachen vor
Baubeginn und Einsaat dieser mit o.g. krauterreichen Wiesenmischung
(Festsetzung Nr. 1.4.7),

e Ausbringung einer Grasmischung (Schnellbegriiner) auf den Ackerflachen
mind. 3 Monate vor Baubeginn,

o frihzeitige Einrichtung einer bodenkundlichen Baubegleitung.
Weitere allgemeine Ausflihrungshinweise zum vorsorgenden Bodenschutz:

GroR & Hausmann « Bahnhofsweg 22 + 35096 Weimar (Lahn) FON 06426-92076 + FAX 06426-92077
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Vor Beginn von BaumafRnahmen sollte der Baugrund objektbezogen unter-
sucht und bewertet werden. Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN
18915 ist der Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder Anderung von
baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung
schutzen. Er ist zu sichern und vordringlich im Plangebiet, erst nachrangig
auch a.a.O., zur Wiederverwendung zu lagern und spéter fachgerecht wie-
der einzubauen.

Wo logistisch mdglich sind Flachen vom Baustellenverkehr auszunehmen,
z.B. durch Absperrung oder Einrichtung fester Baustraf’en und Lagerfla-
chen.

Die Belastung des Bodens hat in Abhangigkeit der Verdichtungsempfind-
lichkeit (Feuchte) des Bodens, also witterungsbedingt, zu erfolgen. Ggf.
kann durch den Einsatz von Baggermatten/ breiten Radern/ Kettenlaufwer-
ken etc. die Befahrbarkeit des Bodens verbessert werden.

Von stark belasteten/ befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden abzu-
tragen.

Beim Aushub von Baugruben ist Ober- und Unterboden separat auszubau-
en, zu lagern und in der ursprunglichen Reihenfolge wieder einzubauen.

Die Hohe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterbo-
den) nicht Ubersteigen.

Die Bodenmieten dirfen nicht befahren werden und sind bei mehrmonati-
ger Standzeit gezielt zu begrinen.

Verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten und vor Auftrag
des Oberbodens und der Eingriinung zu lockern (Tiefenlockerung). Danach
darf der Boden nicht mehr befahren werden.

Weiterfihrende Infoblatter:

Boden - mehr als Baugrund; Bodenschutz fir Bauausfihrende.

Boden - damit Ihr Garten funktioniert; Bodenschutz fir Hauslebauer.

Zu beachtende DIN-Vorschriften:

DIN 18915: Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten.
DIN 19639: Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben.

DIN 19731: Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und
Baggergut.

Hinweise zur bodenkundlichen Baubegleitung (RP GielRen):

Kapitel 4.5 Anforderungen an die bodenkundliche Baubegleitung, Arbeits-
hilfe ,Rekultivierung von Tagebau- und sonstigen Abgrabungsflachen -
HMUKL V, Stand Marz 2017",

DIN 19639 ,Bodenschutz bei der Planung und Durchfiihrung von Bauvor-
haben", Stand September 2019.

GroR & Hausmann « Bahnhofsweg 22 + 35096 Weimar (Lahn) FON 06426-92076 + FAX 06426-92077
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2.5

2.6

3.1

3.2

Vegetations- und Wurzelraumschutz

Seite 5

Bei allen baulichen oder sonstigen MaRnahmen, von denen angrenzende Vege-
tationsflachen betroffen sein kénnen, ist die DIN 18920 ,Schutz von Baumen,
Pflanzbestanden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen® anzuwenden.

Arten- und Biotopschutzvorsorge

Es ist frlhzeitig eine 6kologische Baubegleitung einzurichten.

Bauverbots- und Baubeschriankungszone

Entlang von KreisstralRen gilt in einem 20 m breiten Streifen ab dem befestigten
Fahrbahnrand nach § 23 Abs. 1 Hessisches Stralengesetz (HStrG) die stra-
Renrechtliche Bauverbotszone. Dieser Bereich wird nachrichtlich im Bebau-
ungsplan dargestellt (,Bauverbotszone®) und ist grundsatzlich von Hochbauten,
Aufschittungen, Abgrabungen, Aulienwerbung und Nebenanlagen freizuhalten.
Dies gilt auch fir baugenehmigungsfreie bauliche Anlagen sowie fur ober- und
unterirdische Anlagen der Ver- und Entsorgung Diritter.
An diese Zone schlieRt sich die 20 m breite Baubeschréankungszone nach § 23
Abs. 2 HStrG an (ebenfalls nachrichtlich dargestellt). Innerhalb dieser Zone be-
dirfen u.a. die Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung baulicher Anlagen
der Zustimmung durch die Stral3enverkehrsbehdérde.

PFLANZLISTE FUR ANZUPFLANZENDE BAUME UND STRAUCHER

(standortheimische Arten)

Mittel- und kleinkronige Baume

Betula pendula
Carpinus betulus
Sorbus aria
Sorbus aucuparia

Straucher

Berberis vulgaris
Cornus sanguinea
Cornus mas

Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crataegus oxyacantha
Lonicera xylosteum
Mespilus germanica
Prunus spinosa

Rosa canina

Rubus spec.
Sambucus racemosa

Birke

Hainbuche
Mehlbeere
Eberesche

Gemeiner Sauerdorn
Roter Hartriegel
Kornelkirsche

Haselnuf}

Eingriffeliger Weilkdorn
Zweigriffeliger Weifddorn
Gemeine Heckenkirsche
Echte Mispel

Schlehe, Schwarzdorn
Hundsrose

Brombeere, Himbeere
Traubenholunder

(weitere Rosen-Wildformen, nicht aber Kartoffelrose - Rosa rugosa)

GroR & Hausmann « Bahnhofsweg 22 + 35096 Weimar (Lahn) FON 06426-92076
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3.3  Geeignete Kletterpflanzen zur Gebaude- und Zaunbegriinung

Clematis vitalba - Waldrebe
Hedera helix - Efeu
Humulus lupulus - Hopfen
Vitis vinifera - Weinrebe

Spalierobst, Kletterrosen, Zaunriibe, Wicken zur Bepflanzung von Einfriedungen

3.4 Hochstammige, heimische Obstbaume
Apfel : Birnen :
Bismarckapfel Alexander Lukas
Bittenfelder Sédmling Clapps Liebling
Blenheimer Graue Jagdbirne
Bohnapfel Griine Jagdbirne
Brauner Matapfel Gellerts Butterbirne
Brettacher Gute Graue
Danziger Kantapfel Gute Luise
Freiherr v. Berlepsch Nordhé&user Winterforelle
Gelber Edelapfel Oberdsterreichische Weinbirne
Gelber Richard Pastorenbirne
Gloster
Hauxapfel SiRkirschen :
Herrenapfel Biittners Rote Knorpelkirsche
Jakob Lebel Dénnisens Gelbe
Kaiser Wilhelm Friihe Rote Meckenheimer
Landsberger Renette Grol3e Prinzessin
Muskatrenette GroBe Schwarze Knorpelkirsche
Oldenburger Hedelfinger
Ontario Schmalfelds Schwarze
Orleans Renette
Rheinischer Bohnapfel Sauerkirschen :
Rheinischer Winterrambour Ludwigs Friihe
Rote Sternrenette Hedelfingers Friihe
Roter Booskop
Schafsnase Pflaumen/Zwetschgen :
Schneeapfel Blihler Friihzwetschge

Schéne aus Nordhausen
Schéner von Booskop
Winterrambour
Winterzitronenapfel

GroR & Hausmann « Bahnhofsweg 22 + 35096 Weimar (Lahn) FON 06426-92076 + FAX 06426-92077
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Solarpark Munster™
- Teil D: Vorentwurf gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB, Stand: 02/2026 -

Freiflachenphotovoltaik

SO

GRZ 0,7

Freiflachenphotovoltaik

GRZ 0,7

Flachenbilanz

Nutzung Flache

Sondergebiet - PV 84.270 gm
Grunflachen - Randeingrinung 5.940 gm
Forderflache Agrarbrater 4.014 gm
Wirtschaftsweg 2.152 gm
GESAMT 96.376 gm

Anteil
87,4 %
6,2 %
4.2 %
2,2 %
100,0 %
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ANIAGE I e Bestands- und Konfliktplan

Hinweis: Dieses Dokument enthélt rechtlich geschlitzte Informationen
Hinweis:

Folgende umweltbezogene Informationen wurden bislang bei der Erarbeitung des
Vorentwurfs beriicksichtigt:

- Kartierung der Art- und Biotopausstattung des Untersuchungsgebiets (vgl. An-
lage Bestands- und Konfliktplan),

- Sichtung frei zuganglicher Umweltinformationen (z.B. Natureg, Gruschu, Boden-
viewer, Geodaten Hessen).

Die friihzeitigen Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB die-
nen der Information sowie der Sammlung planungsrelevanter Hinweise und Anre-
gungen von offentlichen und privaten Akteuren - nach Abschluss der friihzeitigen
Beteiligungsverfahren werden alle umweltrelevanten Informationen im vorliegen-
den Umweltbericht ergénzt und im Rahmen der Beteiligungsverfahren nach § 3
Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB zur erneuten Stellungnahme vor- bzw. ausgelegt.
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Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,,Solarpark Miinster”,
Gemeinde Selters (Taunus), Ortsteil Minster Seite 1

1 Zusammenfassung der Umweltpriifung
- wird noch erganzt -

2 Einleitung

2.1 Rahmen des Umweltberichts

,FUr die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wird eine
Umweltprifung durchgefihrt, in der die einschlagigen Schutzgiter ermittelt und beurteilt
werden. In Anpassung an die Planungsebene werden dann die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen von Vorhaben und Projekten ermittelt und in einem Umwelt-
bericht zum Bauleitplan gem. Anlage 1 zum Baugesetzbuch (BauGB) beschrieben und
bewertet. Die Umweltprifung bezieht sich auf das, was nach gegenwartigem Wissens-
stand und allgemein anerkannten Prifmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungs-
grad des Bauleitplans ,angemessener Weise verlangt werden kann.*

Die Anforderungen an die Umweltprifung ergénzen und Uberschneiden sich mit denen
an die Landschaftsplanung im Bauleitverfahren. Die Landschaftsplanung nimmt Bezug
auf die gesetzlichen Anforderungen aus dem Naturschutzrecht zur Erhaltung der Funk-
tionen des Naturhaushalts und der Landschaft.

Das Bundesnaturschutzgesetz schreibt in § 1ff BNatSchG vor, dass im besiedelten
und unbesiedelten Bereich die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts als Lebensgrund-
lage des Menschen nachhaltig zu sichern ist. In Siedlungen sind Teile von Natur und
Landschaft, auch begriinte Flachen und deren Bestande, in besonderem Mal3e zu schiit-
zen und zu entwickeln.

Luftverunreinigungen, Licht- und Larmeinwirkungen sind, auch durch MalRnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege, gering zu halten. Beeintrachtigungen des lo-
kalen und regionalen Klimas sind zu vermeiden, die Moéglichkeiten zur Nutzung regene-
rativer Energien sind auszuschdpfen. Unvermeidbare Beeintrachtigungen sind auch
durch landschaftspflegerische MaRnahmen auszugleichen oder zu mindern. Die Vege-
tation ist im Rahmen einer ordnungsgemafen Nutzung zu sichern; unbebaute Flachen,
deren Pflanzendecke beseitigt worden ist, sind wieder standortgerecht zu begriinen.

Die wildlebenden Tiere und Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften sind als Teil des
Naturhaushalts in ihrer naturlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schit-
zen. lhre Lebensstatten und Lebensraume (Biotope) sowie ihre sonstigen Lebensbedin-
gungen sind zu erhalten, zu entwickeln und wiederherzustellen. Die besonderen arten-
schutzrechtlichen Bestimmungen des BNatSchG zum Toétungs-, Stérungs- und Zersto-
rungsverbot sind der kommunalen Abwagung nach § 1(6) BauGB nicht zuganglich. So-
weit Risiken bekannt werden, die einer spateren Planumsetzung entgegenstehen, ist
eine Folgenbewaltigung bereits auf Ebene der Bauleitplanung sicherzustellen.

Die historische und kultlrliche Eigenart des Orts- und Landschaftsbildes und die land-
schaftsgebundenen Erholungsmdglichkeiten sind zu erhalten.

Im Hinblick auf die naturschutzrechtlichen Auswirkungen von Planen sind die erwartba-
ren Verbesserungen oder Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft gemaf
§ 1 BauGB darzustellen und die Méglichkeiten der erforderlichen Maflnahmen zur Ein-
griffsvermeidung und Minderung sowie von Ausgleich und Ersatz aufzuzeigen.
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Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Solarpark Miinster*,
Gemeinde Selters (Taunus), Ortsteil Munster Seite 2

2.2 Inhalt und Ziel des Bebauungsplans

2.2.1 Lage des Plangebietes und Ubersicht

" 7 Die Fa. ReEnReal Projekt beabsichtigt,
/ e 1| nordwestlich des Ortsteils Minster eine PV-
Freiflachenanlage (PV-FFA) auf einer Fla-
che von netto rd. 10,3 ha zu errichten. Der
Bereich, liegt zwischen dem Ortsteil Mins-
N COB 7 ; ter (Selters) und dem Ortsteil Aumenau (Vil-
-‘_ e | Imar) in der freien Feldflur. Im Norden ver-
N 9 lauft die Kreisstrafle K 468 und im Siden
die Landesstrafle L 3021.

Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaft-
lich genutzt (Uberwiegend Intensivacker,
ganz im Westen und Stden Wiesenbrache
bzw. Extensivgrinland), die Wegeverbin-
dungen bleiben erhalten. Ostlich grenzt das
Plangebiet an die K468 an, ansonsten
sonst ist die Flache von agrarisch genutzten

Abbildung 1: Réumliche Lage — Ausschnitt DTK25 Flachen und einzelnen Gehdlzstrukturen
umgeben.

Abbildung 2: Plangebiet auf Luftbildbasis (HVBG)

Tabelle 1: Kurziibersicht des Planungsgebiets

Landkreis: Limburg-Weilburg

Kommune: Gemeinde Selters (Taunus)

Gemarkung: Munster

Flurstiicke (Flur 2): 7,9, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26/2, 27, 28, 29, 32, 40
und 41
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Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,,Solarpark Miinster®,
Gemeinde Selters (Taunus), Ortsteil Miinster Seite 3

Wegeflurstiicke (Flur 2): 8 (tw), 23, 24, 26/1, 31, 39 (tw) und 43 (tw)
Rechts-Hoch-Wert: 447085, 5580480

Exposition/ Hohe: nach Siden einfallender Riedel (West- / Stid-/ Ostexposition)
220-255 m . NHN

GroRe des Plangebiets:  rd. 9,3 ha

2.2.2 Ziel und Zweck der Planung

Das Plangebiet wird entsprechend der beabsichtigten Nutzung als ,Sondergebiet — Frei-
flachenphotovoltaik® festgesetzt und der Versiegelungsgrad wird bei 70 % (GRZ 0,7) be-
schrankt - hier werden auch die Flachen miteingerechnet, die lediglich mit Solarpaneelen
Uberdacht werden. Dabei wird die Bauverbotszone entlang der Kreisstralte in der ge-
setzlichen Breite von 20 m ab dem befestigten Fahrbahnrand bertcksichtigt.

SO

sifiachenphotovoltaik

Abbildung 3: Bebauungsplan-Vorentwurf mit Belegungsplan - Auszug Belegungsplan
(Centroplan Seamless Energy, Geilenkirchen - Entwurfsstand 02/2026)

Die Belegungsflachen werden umlaufend in einer Breite von 3 m eingegruint, wobei im
Bereich benachbarter Gehdlze bzw. der zwei FeldlerchenmalRnahmen (planinterne Ar-
tenhilfsmaRnahmen: Dreieckige Flache im nérdlichen Anschluss der zentralen Teilflache
und 10 m breiter Randstreifen entlang der Nordgrenze des stlichen Anlagenteils) auf
eine Anpflanzung von Gehdlzen verzichtet wird.
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Die Module werden in aufgestanderter Bauweise wie folgt errichtet:

Material: Detall
Verzinkter Stahl
und Aluminium Montagesystem

17,56
7,08 0,40 7,08 3,00 7,08

i

=

Abbildung 4: Detail Montagesystem - Auszug Belegungsplan
(Centroplan Seamless Energy, Geilenkirchen - Entwurfsstand 03.12.2025)

(Detailbeschreibung, Flachenbeanspruchung sowie Festsetzungen/ Darstellungen vgl.
Begriindung zum Bauleitplan und Vorhaben- und ErschlieSungsplan in Anlage zur Be-
griindung)

2.3 Darstellung der relevanten Umweltschutzziele

2.3.1 Ubergeordnete Planwerke

Fir den Geltungsbereich sind die folgenden Aussagen Ubergeordneter Planwerke im
Rahmen der Bauleitplanung zu beachten:

Tabelle 2: Aussagen (ibergeordneter Planwerke und Art der Berticksichtigung im Bauleitplan

Fachplane Festlegungen, bei der Aufstellung des Bauleitplans zu beach-
ten

Regionalplan ,Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft"

(RPM 2010): ,Vorbehaltsgebiet fiir Photovoltaik-Freifldchenanlagen*

Beide Ausweisungen uberlagern sich.

--> Die geplante Flachenausweisung entspricht regionalplaneri-
schen Grundséatzen und ist bereits auf der Gbergeordneten Pla-
nungsebene vorbereitet.

Flachennut- ,Flache fir die Landwirtschaft"
zungsplan (FNP): im Nordwesten und Siidosten (iberlagernd: ,Flache von Bergwerks-
feldern”

--> Anderung des FNP erfolgt parallel zum Bebauungsplan und die
fur Bergbau zustandigen Behdrden werden i.R. der friihzeitigen Be-
teiligung um Stellungnahme gebeten.

Ubergeordnete Planungen stehen demnach der vorliegenden Planung nicht grundsétz-
lich entgegen, die Festlegungen flieBen in die einzelnen Schutzgutbetrachtungen ein
und werden bei der Aufstellung des Bauleitplans beriicksichtigt.
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2.3.2 Spezifische gesetzliche Anforderungen im Planbereich

Im Plangebiet sind die folgenden Ubergeordneten fachgesetzliche Anforderungen im
Rahmen der Bauleitplanung zu beachten:

Tabelle 3: Fachgesetze (schutzgutbezogen)

(Quellen: Bestandsaufnahme, Bodenviewer Hessen, DenkXweb Hessen, Geoportal Hessen,
Gruschuviewer Hessen, Naturegviewer Hessen, Regionalplan, Fldchennutzungsplan)

Schutzgut Spezifische gesetzliche Anforderungen, im Bauleitplan zu be-
achten

Biologische Im Plangebiet wurden keine nach § 30 BNatSchG (§ 25 HeNatG)

Vielfalt! geschutzten Biotope und keine Lebensraumtypen (LRT) nach An-

hang | nachgewiesen. Natura 2000 Gebiete oder andere Schutzge-
biete werden nicht Uberplant.

750 m in nordliche Richtung befindet ein nach Stden ausgerichteter
dornférmiger Auslaufer des FFH-Gebiets Wald und Schiefergruben
bei Langhecke und Klein-Weinbach.

--> Nach der Prognose im Kapitel "FFH-Gebiet..." unten sind keine
Konflikte mit den Schutzzielen feststellbar.

Spezifische Artenschutzbelange sind zu beachten (vgl. Anlage | ,Be-
stands- und Konfliktplan“: 6 Feldlerchenreviere im Plangebiet).

--> Es werden folgende Minderungsmal3nahmen getroffen:

- Angepasste Grinlandanlage und -pflege,

- Erhéhung des Reihenabstands auf mind. 3 m,

- Einrichtung von zwei Freiflachen zur Feldvogelférderung innerhalb
der Anlage (Dreieckige Flache im nordlichen Anschluss der zentra-
len Teilflache und 10 m breiter Randstreifen entlang der Nordgrenze
des ostlichen Anlagenteils).

Boden Boden mit Archivfunktion, Wald mit Bodenschutzfunktion, Geotope,
Bodendenkmaler sowie Altlasten oder Ablagerungen und andere
Bodenkontaminationen sind nach derzeitigem Kenntnisstand im
Plangebiet nicht bekannt.

Ein Teil des Plangebiets ragt in gem. FNP dargestellte ,Flachen von
Bergwerksfeldern® hinein.

--> Im Zuge der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung werden die
zustandigen Behdrden beteiligt.

Klima und Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Korridors mit erhéhten An-
Luft forderungen an den Klimaschutz (Regionalplan 2010).

Kultur- und Schutzgebiete/ Schutzobjekte sind nicht bekannt (FNP/ denkxweb).
Sachguter

Landschaft Besondere Landschaftsbildfunktionen sind nach Regionalplan nicht
betroffen.

T Nach § 34 (1) BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen eines NA-
TURA 2000 — Gebiets hin zu Giberprifen. Die Priifung ist gem. § 32 HeNatG unselbststandiger Teil des Verwaltungs- oder
Planungsverfahrens (auf3er in den Fallen des § 34 Abs. 6 Satz 1 des BNatSchG); sie wird von der dafiir zustéandigen
Stelle im Benehmen mit der Naturschutzbehoérde der gleichen Verwaltungsstufe durchgefiihrt. Nach § 67 BNatSchG kann
die Naturschutzbehorde von den Verboten und Geboten des Gesetzes und der aufgrund des Gesetzes erlassenen
Rechtsvorschriften auf Antrag Befreiungen gewahren.
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Schutzgut Spezifische gesetzliche Anforderungen, im Bauleitplan zu be-
achten
Mensch Die Bauverbotszone der K 468 in einer Breite von 20 m entlang des

befestigten Fahrbahnrands reicht in das Plangebiet hinein (§ 23 Hes-
sisches StraRengesetz - HStrG2).

--> Der Bereich wird durch Zurlcksetzen der Baugrenze in den Fest-
setzungen des Bebauungsplans entsprechend beriicksichtigt.

Wasser Wasserschutzgebiete, Uberschwemmungsgebiete, natiirliche Ober-
flachengewasser und Gewasserrandstreifen werden nicht Gberplant.

Ubergeordnete fachgesetzliche Vorgaben stehen demnach der vorliegenden Planung
nicht grundsatzlich entgegen, die Festlegungen flieRen in die einzelnen Schutzgutbe-
trachtungen ein und werden bei der Aufstellung des Bauleitplans berticksichtigt.

2.3.2.1 FFH-Gebiet "Wald und Schiefergruben bei Langhecke und Klein-Weinbach"

Be. B3 > = | Die Gebietsgrenzen des rd. 331 ha um-
: 1 fassenden Schutzgebiets (FFH-Gebiet
Nr.: 5615-303) beginnen rd. 750 m noérd-
lich der Planflache. Nach BNatSchG § 34
ist zu Uberprufen ob die Planung allein
oder im Zusammenhang mit anderen Pro-
jekten geeignet ist die malRgeblichen Be-
standteile3 erheblich zu beeintrachtigen.

Das Gebiet wird von Hainsimsen-Buchen-
waldern (rd. 180 ha) bestimmt, in gerin-
gen Flachenanteilen finden sich weitere,
vor allem waldgepragte, Lebensraumty-
pen, darunter die prioritaren LRTs *9180
Schlucht- und Hangmischwalder und
*91EO0 Auenwalder. MalRgebliche Arten
sind Bechsteinfledermaus (Myotis bech-

Abbildung 5: FFH-Gebiet (cyan) im rdumlichen Zusam- steinii) und GroRes Mausohr (Myotis my-
menhang zum Plangebiet (lila) (Auszug Natureg) OtiS)

Lokale Situation: Im Rahmen der faunistischen Erhebungen wurden im Jahr 2023 und
2025 stichprobenartig Fledermausaktivitdten mit Horchboxen an strukturbetonten Berei-
chen des Untersuchungsgebiets erfasst. Hierbei wurden lediglich allgemeine Fleder-
mausaktivitaten festgestellt. MaRRgebliche Arten des FFH-Gebiets wurden nicht nachge-
wiesen. Ein raumlicher Zusammenhang des Plangebiets zur Fledermauswelt des FFH-
Gebiets kann nicht grundsatzlich ausgeschlossen werden. Rund 450 m westlich der
Planflache befindet sich ein Gehodlzband, welches als Leitstruktur genutzt werden kann.

2 Entlang von Kreisstralen gilt in einem 20 m breiten Streifen ab dem befestigten Fahrbahnrand nach § 23 Abs. 1 Hes-
sisches StralRengesetz (HStrG) die straRenrechtliche Bauverbotszone. Dieser Bereich wird nachrichtlich im Bebauungs-
plan dargestellt (,Bauverbotszone®) und ist grundséatzlich von Hochbauten, Aufschittungen, Abgrabungen, AuRenwer-
bung und Nebenanlagen freizuhalten. Dies gilt auch fiir baugenehmigungsfreie bauliche Anlagen sowie fiir ober- und
unterirdische Anlagen der Ver- und Entsorgung Dritter.

An diese Zone schlief3t sich die 20 m breite Baubeschrankungszone nach § 23 Abs. 2 HStrG an (ebenfalls nachrichtlich
dargestellt). Innerhalb dieser Zone bediirfen u.a. die Errichtung, Anderung oder Nutzungsénderung baulicher Anlagen
der Zustimmung durch die StraBenverkehrsbehérde.

3 FFH-RL 92/43/EWG: Lebensraumtypen nach Anhang | und Arten nach Anhang Il
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Abschichtung: Auswirkungen auf die mafigeblichen Lebensraumtypen sind schon auf-
grund der Distanz auszuschlieRen. Auswirkungen auf die auf Wald-Lebensrdume be-
schrankte Bechstein-Fledermaus sind in der offenen Landschaft ebenfalls auszuschlie-
Ren. Baubedingte Auswirkungen auf die Fledermauswelt sind durch die kurze Herstel-
lungszeit nicht erheblich gegenliber den bestehenden landwirtschaftlichen Emissionen.
Das Grolke Mausohr nutzt geeignete Acker gelegentlich zur Jagd#, ebenfalls kénnen sich
Flugrouten im Offenland befinden.

Prognose: Nach Abschichtung sind Auswirkungen auf das Grof3e Mausohr (Myotis my-
otis) zu prifen. Die Erhaltungsziele sind wie folgt definiert (MaRnahmenplan RP GielRen,
2013):

e Erhaltung von alten grof¥flachigen, laubholzreichen Waldern mit Totholz und
Hohlenbaumen bevorzugt als Buchenhallenwalder als Sommerlebensraum und
Jagdhabitat ggf. einschlieRlich lokaler Hauptflugrouten des Groften Mausohrs

e Erhaltung von Geholzstrukturen entlang der Hauptflugrouten im Offenland
e Erhaltung von funktionsfahigen Sommerquartieren
e Erhaltung ungestorter Winterquartiere

e Erhaltung von Wochenstubenquartieren, in denen keine fledermausschadlichen
Holzschutzmittel zum Einsatz kommen

Waldlebensraume werden nicht tangiert, im Plangebiet vorhandenen Feldgehdlze blei-
ben erhalten. Sommer- und Winterquartiere befinden sich auferhalb des Wirkungs-
raums der Planung. Die PV-Anlage kann weiterhin als Jagdhabitat genutzt werden, auch
wenn flr die Art geringere Aktivitaten bekannt sind. Signifikante Tétungsrisiken durch
Kollision sind nach aktueller Datenlage nicht bekannt.®

Fazit: Durch die Planung werden keine Stérungen vorbereitet die den maf3geblichen Be-
standteilen des FFH-Gebiets Nr. 5615-303 "Wald und Schiefergruben bei Langhecke
und Klein-Weinbach" und deren Erhaltungszielen erheblich entgegenstehen. Kumulati-
onen durch das Zusammenwirken mit anderen Vorhaben kdnnen durch die geringen
Planungsauswirkungen hinreichend ausgeschlossen werden.

4 https://www.bfn.de/artenportraits/myotis-myotis#anchor-field-habitat (aufgerufen 31.10.2025)

5 https://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/meldungen/wordpress/fledermaeuse-photovoltaik/ (aufgerufen
31.10.2025)
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3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen gem. § 2 Abs. 4
Satz 1 BauGB

3.1 Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands

3.1.1 Schutzqutbezogene Bestandsaufnahme (Basisszenario)

3.1.1.1 Biologische Vielfalt

Die Kartierung der Vegetation und Biotopausstattung des Untersuchungsgebiets fand im
Rahmen einer Begehung Ende Mai 2023 statt. Die Differenzierung und Bewertung er-
folgt anhand der Vegetations- und Nutzungsstruktur sowie der zum Untersuchungszeit-
punkt erkennbaren Pflanzenarten-Ausstattung, die Abgrenzung von Biotoptypen folgt
der KompensationsV des Landes Hessen in der Neufassung vom Nov. 2018.

Relevante Tierarten wurden im Frihjahr 2023 sowie im Jahresverlauf 2024 erfasst.

Die Ergebnisse sind in der Anlage 1 Lageplan zur Biotop- und Realnutzung zusammen-
gefasst.

3.1.1.2 Boden

Die Geologie des Plangebiets wird Gberwiegend von Tonschiefer bestimmt, entlang der
der Gehélzstruktur im Stidosten tritt dichter Diabas hinzu (Geologieviewer Hessen). Uber
dem Tonschiefer bzw. Diabas haben sich Braunerden, Pseudogleye und vereinzelt Po-
dsol-Braunerden aus Tonschiefer, Grauwackenschiefer oder Phyllit gebildet (Bodenvie-
wer Hessen).

Fir besondere Bodenfeuchtebedin-

Abbildung 6: Funktionserfiillungsgrad nach Bodenviewer Hes-
sen - Zugriff 10/2025

gungen gibt es keine Hinweise, aller-
dings wird der Flache eine geringfla-
chig geringe, Uberwiegend aber eine
mittlere bis extrem hohe Erosionsge-
fadhrdung zugewiesen (Bodenviewer
Hessen), was auf der Ausfihrungs-
ebene zu beachten ist.

Nach der bodenfunktionalen Gesamt-
bewertung gem. Bodenviewer Hes-
sen handelt es sich Uberwiegend um
Flachen mit Boden von sehr hoher
(Teilflache 4), mittlerer (Teilfléche 3,
5) und geringer (Teilflache 1, 2) Wert-
stufen.

Im Detail werden die Bodenfunktionen der Flachen wie folgt eingestuft (Bodenviewer

Hessen):
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Tabelle 4: Bodenfunktionale Bewertung gem. Bodenviewer Hessen
Wertstufen (WS)
Flache Standorttypis. | Ertragspotent. | Feldkapazitat | Nitratrickhalt | Gesamtbew.
1: 23.700 gm mittel mittel gering gering gering
2: 1.400 gm mittel mittel mittel mittel gering
3: 42.700 gm mittel hoch mittel mittel mittel
4: 20.900qm |  mitel  |JNSORNNGSRNN  hoch hoch  [[ISCRERGERN

Auf Grund der agrarischen Vornutzung ist bereits von relevanten Beeintrachtigungen der
natirlichen Bodenfunktionen/ natlrlichen biotischen Tragfunktion® durch Bodenverdich-
tung, Melioration und Dingung auszugehen - die Bdden konnen bezuglich ihres
Hemerobiegrads demnach als mind. euhemerob’ eingestuft werden.

Da keine bleibende Beeintrachtigung aufgrund der minimalinvasiven Anlagenherstellung
und -ausfiuhrung in die Béden erfolgen (Aufstdnderung auf gerammten Profilen) sowie
eine Weiterbewirtschaftung als extensive Grinlandflache (und damit Regeneration der
natrlichen Bodenfunktionen in ganzer Flache) stattfindet, soll von einer gesonderten
Begutachtung des Schutzguts Boden abgesehen werden.

Hinweis:

Laut rechtswirksamen FNP ragt ein Teil des beplanten Gebietes in eine ehemals berg-
baulich genutzte Flache hinein (im Ortsteil Miinster war besonders der Eisenerzbergbau
von Bedeutung). Die zusténdigen Behérden werden im Zuge der friihzeitigen Beteiligung
um Stellungnahme gebeten.

3.1.1.3 Klima und Luft

Die Lage ist subatlantisch getont, sie profitiert innerhalb der noch vorherrschenden West-
winddrift vom Regenschatten des Rothaargebirges. Das Plangebiet liegt innerhalb der
grof3rdumigen Frisch- und Kaltluftproduktionsflachen der von bewaldeten Kuppen und
landwirtschaftlich genutzten Tallagen gegliederten 6stlichen Hintertaunus.

Ubergeordnete Luftleitbahnen in Form groRer Talrdume sind von der Planung nicht be-
troffen, klimaschltzende Vorrangfunktionen auf regionaler Ebene sind der Flache nicht
zuzuweisen.

Lokalklimatisch weisen die in Anspruch genommenen Ackerflachen grundsatzlich eine
erhohte Bedeutung als Kaltluftproduktionsflache auf. Aufgrund der Hang-Gegenlage
zum Ortsteil Munster sowie der grof3¢flachigen Wald- und Feldfluren der Umgebung sind
diesbezuglich aber keine erheblichen Beeintrachtigungen des Lokal-/ Stadtklimas zu er-
warten - auch, weil keine Luftabflusshindernisse oder Vollversiegelung planungsrechtlich
vorbereitet werden.

6 Lebensgrundlage und Lebensraum fir Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, Speicher- und Reglerfunk-
tion, Archivfunktion, Stoffsenke, Wasserhaushalt, etc.

7 vgl. z.B. Feldwisch, N.; Dlintgen, J. (2010): "Berlcksichtigung der Naturndhe von Béden bei der Bewertung ihrer Schutz-
wirdigkeit". - LANUV NRW (Hrsg.), Arbeitsblatt 15 - Recklinghausen (vgl. Kap. 2.1 und 2.2, S. 7-12):

euhemerob - starker anthropogener Einfluss - (Boden-)Nutzungstyp intensive genutzte Acker, Gérten, Nadelwald < 100
Jahre.

(nach Tabelle 1, S. 8 - nach Lantzsch 2005 nach Sukopp 1972, Jeschke 1993 und Karl 1997)
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3.1.1.4 Kultur- und Sachgtiter

Innerhalb des Plangebietes sind, abgesehen vom Grund und Boden, keine kulturellen
oder sachlichen Werte vorhanden. Kulturglter im Sinne von denkmalwerter Bausub-
stanz sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie im naheren Umfeld nicht
vorhanden.

Da der 6stliche Hintertaunus aber eine sehr hohe geschichtliche Kontinuitat aufweist, ist
jedoch prinzipiell mit Bodenfunden zu rechnen, die bei einer baulichen Entwicklung zu-
tage treten kdnnen und dann nach den Denkmalschutzbestimmungen zu bergen und zu
dokumentieren waren.

3.1.1.5 Landschaft

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Naturraums Steinfischbacher Hintertaunus
innerhalb des Ostlichen Hintertaunus (Teil des Taunus) (Klausing, 1988).

Der Geltungsbereich liegt nordwestlich der Siedlungslage Muinster, inmitten der klas-
sisch-artifiziellen® Agrarflur des siidwestlich verlaufenden Laubusbaches. Die Flache
selbst ist nur wenig strukturiert. Allerdings werten die umgebenden Feldgehdlze und ein
Zufluss des Laubusbachs suddstlich der Flache die Unterhange der sich nérdlich erhe-
benden bewaldeten Kuppen, und damit auch die landschaftliche Erholungseignung ins-
gesamt, strukturell auf.

Aufgrund der Riedel-Lage ist die Flache zwar dreiseitig exponiert (west-stid-nord), gro-
Rere Fernsichten oder regional bedeutsame Sichtachsen sind aber aufgrund von Topo-
graphie und umgebenden Waldflachen nicht betroffen.

Lokal bestehen aber Sichtbeziige zum Ortsrand von Munster sowie zum Wingertsberg,
der sich Uber dem Ortsteil sudlich erhebt. Insofern ist die Anlage randlich einzugriinen
und die Freiflachen sind als Grunland herzustellen, wodurch eine teilweise Einbettung
der topographie-folgenden Anlage in die Landschaft gelingt.

3.1.1.6 Mensch
e Wohnen, Industrie und Gewerbe

Sudlich des Plangebiets auf dem Scheitel des nachsten Riedels beginnen die Wohnbau-
flachen des Ortsteils Munster. Nach Norden, Osten und Westen hin erstreckt sich die
freie Agrarflur.

Aufgrund von Eingriinung, Topographie und Distanz sind Blendeffekte fir die Siedlungs-
lage sudlich der Anlage sowie fiir die umlaufenden Stra3en nicht auf der Hand liegend.

8 Die Jklassisch-artifizielle“ Eigenart eines Ortes kommt durch den Einfluss des menschlichen Wirkens zustande. Die
Natur hat ihre ,Bedrohlichkeit”, aber auch ihre wilde (,romantische”) Schénheit verloren, das Landschaftsbild spiegelt das
harmonische Miteinander von naturrdumlichen Gegebenheiten und kultureller Nutzung wider (z.B. alte Weinbergstruktu-
ren: relief-, boden- und klimaangepasste Bewirtschaftungsform).

Als ,abstrakt-funktional* werden diejenigen Landschaftsmerkmale bezeichnet, die sich der geistig-abstrakten (,rationa-
len®) Betrachtungs- und Interpretationsweise erschlieen. Die Ordnungskonzepte und/oder Zweckfunktionen des Land-
schaftsaufbaus bilden dabei den geistigen Hintergrund des Landschaftsverstdndnisses: Oberflachenform als Ausdruck
der Entstehungsgeschichte; Gestaltung von Nutzflachen nach ékonomischen Richtlinien usw.

Eine ,romantische Eigenart" entsteht durch ungeordnete bis chaotische ,Formen und Farbenvielfalt, unregelmagige bis
diffuse Bereichsabgrenzungen®, deren Raumqualitaten sich mit ,rAumliche Abgeschlossenheit, Geborgenheit und Idylle*
umschreiben lassen.
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e Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

Eine verkehrliche ErschlieBung wird v.a. bauzeitig erfolgen, die Herstellung von Ver- und
Entsorgungsstrukturen sind nicht erforderlich.

Die stralRenrechtliche Bauverbots- und -beschrankungszone entlang der benachbarten
Kreisstrale im Osten wird durch Rlicknahme der Baugrenze auf Ebene des Bebauungs-
plans hinreichend berucksichtigt.

e Landnutzungsverteilung

Bezuglich der Agrarstruktur ist fest-
zustellen, dass die Ertragszahlen der
Flachen wie folgt eingestuft werden:

Die Acker-/ Grinlandzahlen der Teil-
flachen liegen Uberwiegend zwischen
> 60 und <= 80, stellenweise sogar
bis <= 85 (je grliner desto hdher das
Ertragspotential) und sinken nach
Nordosten und Sidwesten hin ab -
hier werden sie in der rétlich einge-
farbten Teilflache mit > 20 bis <= 50
angegeben.

Abbildung 7: Acker-/Griinlandzahl - Bodenviewer Hessen, Zu- . . .. . .
griff 10/2025 Vergleicht man die Béden mit den Bo-

den der Agrarflur der Gemeinde wird
deutlich, dass das Plangebiet hinsichtlich des Ertragspotentials Uberwiegend im Durch-
schnitt der westlichen und zentralen Gemeindeteile liegt (Kernort, Niederselters, Eisen-
bach, Minster). In Verbindung mit dem vollumfanglichen Erhalt des landwirtschaftlichen
Wegenetzes sind erhebliche Beeintrachtigungen der Landwirtschaftsstruktur nicht fest-
stellbar.

INSESESTETE N N ¥ ]

EEEEEEE
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Abbildung 8: Acker-/ Griinlandzahlen Umfeld - Bodenviewer Hessen, Zugriff 10/2025
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Im Ubrigen wurde die Beanspruchung der landwirtschaftlichen Flachen bereits auf
Ebene der Regionalplanung planerisch vorbereitet.

e Freizeit und Erholung

In der Region sowie innerhalb der Gemeinde Selters (Taunus) hat die landschaftsge-
bundene Erholung grundsatzlich eine hohe Bedeutung.

Uberregional bedeutende Wander- oder Radwegefiihrungen sind nicht unmittelbar be-
troffen, eine lokale Relevanz ergibt sich fur den 6stlich im Plangebiet gelegenen Wirt-
schaftsweg: Dieser leitet von der Ortslage hin zur Alte Heerstral3e entlang der nordlichen
Waldflachen (Taunus Touristik Service e. V.). Eine ortliche Funktion fur die Feieraben-
derholung und lokale Wanderwege kénnen dem angrenzenden Flurwegesystem zuge-
ordnet werden.

Die Wegeverbindungen bleiben erhalten und die Anlage wird entlang dieser eingegrunt
- erhebliche Beeintrachtigungen sind daher nicht ersichtlich (landschaftliche Erholungs-
eignung: vgl. Kap. "Landschaft").

3.1.1.7 Wasser

Wasserschutzgebiete oder Uberschwemmungsgebiete (festgesetzte oder geplante, inkl.
HQexrem) Werden nicht berihrt.

Die Flache fallt im Stdwesten zum Laubusbach hin ab, nach Stdosten zu einem seiner
Zuflisse. Beide Gewéasser werden inkl. inrer Gewasserrandstreifen nicht berthrt.

Die Flache selbst ist aber aufgrund der Héhenlage mit einiger Sicherheit als grundwas-
serferner Standort anzusprechen. Die im Gebiet vorzufindenden kluftigen, dicht gelager-
ten Festgesteinsschichten (Diabas, Spilit, Schalstein, Keratophyr, Sediment) haben eine
geringe bis dulBerst geringe Durchlassigkeit (Geologieviewer Hessen), die Verschmut-
zungsempfindlichkeit wird mit 3 und 4 eingestuft (Gruschuviewer Hessen).

Aufgrund der Rammung der Profile sowie der lediglich GUberdachten aber nicht versiegel-
ten Flachen sind erhebliche Beeintrachtigungen des Gebietswasserhaushalts nicht fest-
stellbar.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Wie die Flielpfadkarte des Starkregen-
------------------ | viewers Hessen zeigt, werden die Acker-

T A R S e o AR T T W S N €T

oo flachen  der Teilgeltungsbereiche  auf-

: .. | grund der Hangneigung als maBig
oY —ETaMATTE ah (orange) bis stark gefdhrdet (rot) einge-
2 5 i v NN ... .| stuftund entlang der Wegeflachen bzw.

.......................

AR L e E RN .| des Talbodens des Seitentalchens kon-

4. ... ... _...... ' ' | nenzT.FlieRpfade im Starkregenfall ver-
TN a2 .| laufen.

: - £ ‘ : Aufgrund der Rammung der Profilstander
- - | sowie der dauerhaften Griinlandvegetati-
cese- oo o0 - onsbedeckung nach Herstellung der An-

oo . lage sind hier aber eher Verbesserungen
RN W f gegenuber dem Ist-Zustand (Intensiv-

acker) Ubers Jahr erwartbar.
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3.2 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der Planung
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Auf Grundlage der verfigbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkennt-
nisse ergibt sich gegeniber dem Basisszenario folgende Prognose des Umweltzustands
bei Nichtdurchfuhrung der Planung:

Tabelle 5: Prognose des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung.

Schutz- Prognose bei Nichtdurchfiihrung:

gut:

Biologische | Die Flache wird weiterhin intensivlandwirtschaftlich bewirtschaftet t

Vielfalt und bleibt als solcher fur die Tier- und Pflanzenwelt vollumfanglich
nutzbar.

Boden Die Boéden behalten ihre Funktionen im Naturhaushalt, wobei die Be- | +
lastungen durch die Landwirtschaft weiter einwirken.

Klima und | Die an die Flache geknupfte Klimaaktivitat bleibt vollumfanglich er- +

Luft halten.

Kultur- und | Grund und Boden bleiben als Ressource weiterhin unverandert er- +

Sachgiiter | halten.

Landschaft | Die Flache wird nicht verandert und das Landschaftsbild des Agrar- +
hangs verandert.

Mensch Die Flache dient weiterhin der landwirtschaftlichen Produktion — die t
Notwendigkeit zur Erhéhung des Anteils an erneuerbaren Energien
wirde aber aufgrund der Standortfaktoren sowie der Festlegungen
auf Ubergeordneten Planungsebenen (Regionalplan) weiterhin ein-
wirken.

Wasser Bei Nichtdurchflhrung der Planung sind keine nachhaltigen Veran- +
derungen des Wasserhaushalts zu erwarten.

Skala der erwartbaren Erheblichkeit bei Nichtdurchfiihrung:

- Verscharfung der Bestandssituation
* keine relevanten Auswirkungen erwartbar
+ Aufwertung der Bestandssituation

3.3 Prognose uiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

Im Folgenden wird die Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durch-
fuhrung der Planung betrachtet.

Hierzu sind gem. Anlage 1 BauGB ,soweit méglich, insbesondere die méglichen erheb-
lichen Auswirkungen wéhrend der Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf
die Belange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bis i [BauGB] zu beschreiben”.

Das Kapitel wird zum zweiten Beteiligungsverfahren unter Beriicksichtigung der
i.R. der friihzeitigen Beteiligungsrunde eingegangenen Stellungnahmen ergénzt.
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Tabelle 6: Mégliche Wirkungen von PV-Freiflachenanlagen auf die Umwelt.
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(verandert nach ,Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen.*
- Bundesamtes fiir Naturschutz BfN-Skripte 247, Tabelle S. 18, 2009)

Arten, Lebensrdume und das Landschaftsbild (fett hervorgehoben) verdndert nach [52]
t=temporér; d = dauerhaft
Anlagen und Wirkfaktoren Schutzgiiter Wirkbereich
Prozesse
8
S| o 5 )
2 g 2 e T
o|W| 38 - z|E £
S5/ s|5 c 3l e =i =
AR & =g § D
t18|E|S| 5|8 eln|B8ls & E
=] e (7] [ ° (=] =
£ §|2|8|8|8|s|E|E| £ @ 8
| S|O0lolm|ldlF[SE|J]| 0 & 3
Vorgelagerte Prozesse
Herstellung 4 | Epergiebedarf und
Emissionen bei der
Herstellung der Bauteile t |ttt |ttt X
1.2 | Naturraumbeanspruchung | t d|d|d|d]|d d| X
Baubedingte Wirkfaktoren
Baustellen- 2.1 | Fldchenbelegung tjt |ttt |t t | X
einrichtung 22 | Bodenverdichtung d d|d]|d X
2.3 | Bodenabtrag d d|d|d X
Baubetrieb 3.1 | Stoffliche Emissionen t |ttt jt|t]|t X
3.2 | Schallemissionen 1 t X
3.4 |Licht t t X
3.3 | Erschiitterung t t X
Anlagebedingte Wirkfaktoren
Betriebsgebéude, | Flichenumwandlung: 7
Nlodule. Wege 4.1 | Versiegelung d d d|d|d X
— 4.2 | Verdnderung der d|d d|d d| X
Vegetationsstruktur
d{d|{d|d|d|d|d|d|d| X X
4.3 | Pflegemanagment
Emissionen und Sichtbarkeit der Anlage
5.1 | Uberschirmung (z.B.
Schattenwurf) d|d|d[d|d]|d
5.2 | visuelle Wahrnehmbarkeit,
Licht, Reflexionen d d X
5.3 | Stoffliche Emissionen t |ttt ]ttt X
5.4 | Schallemissionen t t X I I
Flichenzerschneidung:
6.1 | Barriere fiir wandernde d X X
Tierarten
Betriebsbedingte Wirkfaktoren
Kollektoren, 7.1 |Licht (-Reflexionen) t t t| X | X
Bauteile
7.2 | Erwdrmung t |t |t X
(Sonneneinstrahlung)
Elektrische -3 | Elektromagnetische Felder t X
Leitungen
7.4 | Erwdrmung t [t ]|t X
(Verlustwérme)
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3.4 Erlauterung der geplanten MaBnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

3.4.1 Griinordnungskonzept

- noch zu erganzen -

Mafnahmen zum jetzigen Bearbeitungsstand:

e vgl. grinordnerische (textliche) Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m.
Nr. 25 BauGB und

¢ Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen* in den textlichen Festsetzungen.

3.4.2 Naturschutzrechtlicher Eingriffsausgleich

3.4.2.1 Bedarfskldrung und Bilanzierungsverfahren

Fir die Abwertung durch den Boden- und Vegetationsverlust bei einer Uberbauung, und
auch fur die Minderung der Naturhaushaltsfunktionen in zuldssigen Freiflachen ist gem.
BauGB ein Eingriffsausgleich sicher zu stellen.

Zur Bilanzierung der Umwelterheblichkeit des Bebauungsplans wird die Kompensations-
verordnung (KV neu) herangezogen, wobei die Besonderheiten der Planungsebene zu
berlicksichtigen sind®. Das Verfahren weist Biotoptypen empirisch einen spezifischen
Wiederherstellungsaufwand zu. Der erforderliche Mitteleinsatz fur die Herstellung wird
als Rekultivierungserfolgsindex ausgedrickt, der in Biotopwertpunkte je gm herzustel-
lendem Biotoptyp gewandelt werden kann.

3.4.2.2 Bilanzierung des Bestands
Die Bilanzierung des Bestands erfolgt auf Grundlage der kartierten Realnutzung.

Die Wegeflachen, die zentral von Nord nach Stidost und Studwest verlaufen werden nicht
mitbilanziert, da hier keine wesentlichen Anderungen planungsrechtlich vorbereitet wer-
den.

Auf die gem. Anlage 2 zur KompV (Nr. 2.2.5 i.V.m. 2.3: Zusatzbewertung um 3 Bio-
topwertpunkte je 10 Wertpunkten der Ertragsmesszahl (EMZ) > 60) geforderte Zusatz-
bewertung fir die besonders hochwertigen Béden im Plangebiet wird im vorliegenden
Fall verzichtet, da diese durch

9Anwendung des Biotopwertsystems in der Bauleitplanung: Bei der Ubertragung des Verfahrens auf die
Bauleitebene und die Griinordnungsplanung ist zu bericksichtigen, dass die Bilanzierung im Rahmen der
Umweltprifung einen Eingriffs-Ausgleichsrahmen beschreibt und eine Abwagungsgrundlage fiir das wei-
tere Verfahren bereitstellt. Zu beachten ist ferner, dass nach der KV einzuhaltende Fristen auf die Zulas-
sigkeiten nach dem Baugesetzbuch nicht ibertragbar sind. Das Verhaltnis von Eingriff und Ausgleich ist
weniger durch Zeitpunkte als durch Zeitrdume gepragt, in denen auch Bauerwartungssituationen mit hoch-
wertigen Kurzzeithabitaten entstehen kénnen. Fiir diese variablen und insgesamt befristeten, Spontanent-
wicklungen kann aber weder in zeitlicher noch in raumlicher Hinsicht eine Berlicksichtigung erfolgen. Dem-
gegeniber werden die erforderlichen zentralen AusgleichsmalRnahmen zeitlich gebiindelt zur Umsetzung
kommen und bilden giinstigenfalls einen Entwicklungsvorsprung gegeniiber der baulichen Gesamtauslas-
tung.
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o die lediglich geplanten Rammungen der Profilstander,

e eine Begrunung der Flachen im Vorfeld,

e die Auszaunung der Agrarbruter-Férderungsflachen sowie

o die Installation einer Bodenkundlichen Baubegleitung

weitgehend geschont werden.

Daruber hinaus ist damit zu rechnen, dass sich die natirlichen Bodeneigenschaften un-
ter dem Anlagenbetrieb mit einer extensiven Pflege Gber den Betriebszeitraum regene-
rieren werden, so dass von einer Erholung der Boden von der intensivlandwirtschaftli-

chen Nutzung derzeit auszugehen ist.
Hieraus ergibt sich folgende Bestandsbilanz:

Tabelle 7: Werte fiir die Biotoptypen — Bestand

»Allee heimisch, standortgerecht*
Wert flir die Allee im Nordosten.

_ . Flache/ Pkt./ Pkt./
Biotoptyp: Bestand qm qm Biotop
04.310 50 36 1.800

06.330
»Sonstige extensiv genutzte Mahwiesen®
Wert fur die extensiv genutzte Mahwiese im Siidwesten.

3.500 55 192.500

06.350
»intensiv genutzte Wirtschaftswiesen und Mahweiden®
Wert fur die Wirtschaftswiese im Sudosten.

500 21 10.500

06.380
.Wiesenbrachen und ruderale Wiesen*

Wert fir die brachliegende Wiese am nordwestlichen Rand
des Gebiets.

1.100 39 42.900

09.151

JArtenarme Feld-, Weg- und Wiesensaume frischer Stand-
orte, linear

Wert fir die artenarmen Wegsaume.

1.800 29 52.200

10.610
.Bewachsene unbefestigte Feldwege*
Wert fir die im Gebiet verbreiteten bewachsenen Feldwege.

1.250 25 31.250

11.191
»Acker, intensiv genutzt*
Wert fir die intensiv genutzten Ackerflachen.

86.000 16 1.376.000

GESAMT (Fliche)

94.200 1.707.150

GroR & Hausmann - Bahnhofsweg 22 + 35096 Weimar (Lahn)e

FON 06426-92076 « FAX 06426-92077



Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Solarpark Miinster*,
Gemeinde Selters (Taunus), Ortsteil Minster Seite 17

3.4.2.3 Bilanzierung der Nachnutzung

Bezuglich der Uberstellbarkeit mit Modulen innerhalb der Sondergebietsflachen
(= 84.250 gm) ergeben sich folgende Zulassigkeiten (gerundet):

GRZ 0,7 = 70 % Grundstucksflache = Gberbaubare Flache ~ 58.950 gm

Hinsichtlich der Eingriffswirkung durch die Uberdeckung mit den Solarpanelen bei der
hier geplanten Bauart machen die Anlagenhersteller folgende Angaben (nach
Centroplan Seamless Energy, Geilenkirchen, Email vom 11.12.2025, mod.):

o Bei der geplanten Ost-West-Ausrichtung kommt zwar weniger Licht durch als bei
herkdmmlichen Sudausrichtungen, dennoch erreichen rd. 10-25 % des einstrah-
lenden Lichts den Erdboden unter den bifazialen Modulen.

o Die Module werden nicht lickenlos verlegt. Zwischen den Modulen gibt es Zwi-
schenrdume von ca. 2-5 cm (abhangig von Rahmenbreite und Montagesystem)
- Wasser tropft und flief3t hier direkt auf den Boden.

Demnach kann davon ausgegangen werden, dass auch die Flachen unter den Modulen
einem, wenn auch reduzierten, Niederschlagswasser- und Lichtregime unterliegen.

Insofern werden folgende kleinklimatischen Verhaltnisse fur die Vegetationsentwicklung
zugrunde gelegt:

West Ost

7,08 0,40 7,08 3,00

Wechselrichter f{ L

. Erdreich
teilverschattet teilverschattet standig besonnt
| | | | | |

|
‘ 1,5m ‘ 43 m 3m 43 m 1,5m 3m
zeitweise besonnt zeitweise besonnt zeitweise besonnt

Abbildung 10: Montagesystem und Lichtverhéltnisse der West-Ost-Anlage
(verdndert nach Centroplan Seamless Energy, Geilenkirchen - Entwurfsstand 03.12.2025)
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¢ Nicht mit Modulen Uberstellte Grundstucksflachen (25.300 gm):

o Standig besonnte Flachen zwischen den Modultisch-Doppelreihen und im
Bereich der Agrarbriter-Forderflachen:

--> Keine Abwertung fiir die Vegetationsentwicklung auf den nicht-tberbauba-
ren Grundstucksflachen (30 % der Sondergebietsflachen: 25.300 gm) sowie
den Flachen fir Natur und Landschaft (Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20
BauGB: 4.000 gm).

e Mit Modulen Uberstellte Grundstlcksflachen (58.950 gm):
o Zeitweise vollbesonnte Flachen zwischen den Moduldachern und am Rand:

--> Abwertung um 3 Biotopwertpunkte auf rd. 40 % der Uberbaubaren Sonder-
gebietsflachen (bei einer GRZ von 0,7: 23.600 gm).

o Teilverschattete Flachen zentral unter den Moduldachern:

--> Abwertung um 6 Biotopwertpunkte auf rd. 60 % der Uberbaubaren Sonder-
gebietsflachen (bei einer GRZ von 0,7: 35.350 gm).

Die Randeingriinung der Sondergebiete geht, entsprechend der Festsetzung, als
Mischwert in die Bilanz ein: "Naturnahe Grinlandanlage" und "Neuanlage Gehdlze im
Innenbereich".

Hinsichtlich des Landschaftsbilds ist aufgrund der Riedel-Lage sowie den Anforderun-
gen durch Agrarbriter davon auszugehen, dass keine vollstadndige Einbindung erreicht
werden kann. Aufgrund der umgebenden bewegten Topographie bleibt die Anlagen-Wir-
kung aber auf die Mesoebene begrenzt und durch die geplante Griingestaltung sowie
der topographie-folgenden Anlagenaufstellung kann hier dennoch eine zumindest teil-
weise Einbettung gelingen. Dennoch sind die verbleibenden Anforderungen an das
Schutzgut Landschaftsbild durch Anwendung der Zusatzbewertung gem. Anlage 2 zur
KompV (Nr. 2.2.1i.V.m. 2.3: Zusatzbewertung um 1-3 Biotopwertpunkte je nach Wirkung
gering-mittel-hoch) zu berucksichtigen.

Dabei ist aufgrund der Wirkungsbegrenzung auf die Mesoebene sowie der geplanten
Ein- und Begrinungsmalnahmen von einer max. mittleren Abwertung auszugehen.

Aufgrund der Ost-West-Ausdehnung der Anlage von > 500 m wurde bei der Gestaltung
der PV-Anlage auf Freihaltung eines geeigneten zentralen Wanderungskorridors entlang
des Wege-Flst. 31 geachtet - i.V.m. der MalBnahmenflache fur Agrarbriter verbleibt hier
ein nur kurzer Korridor zwischen den Anlagenteilen (aber auch entlang des Wege-
Fist. 43 bleibt der von Rotwild derzeit genutzte Korridor in einer Breite von rd. 11 m of-
fen). Die Zerschneidungswirkung wird im Folgenden ebenfalls durch eine Zusatzbe-
wertung gem. Anlage 2 zur KompV (Nr. 2.2.2 i.V.m. 2.3: Zusatzbewertung um 1-3 Bio-
topwertpunkte je nach Wirkung gering-mittel-hoch) bericksichtigt.

Aufgrund des funktionalen Erhalts der zentralen Korridorfunktion wird von einer geringen
Zerschneidungswirkung fur GroRwild ausgegangen, Amphibien und Klein- bis Mittelsau-
ger kénnen die Zaunanlage aufgrund des geplanten Bodenabstands jederzeit passieren.

Hieraus ergibt sich folgende Bilanz fir die Nachnutzung:
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Biotoptyp: nach Griinordnung

Flache/
aqm

Pkt./
qm

Pkt./
Biotop

06.370
"Naturnahe Griinlandanlage"

Stindig besonnte Flachen: Wert fir die nicht Uberstellte
Grundstuicksflache (30 % des SO) zwischen den Modulreihen
(25.300 gm) sowie fir die anzulegenden Feldlerchenflachen
(4.000 gm).

29.300

25

732.500

06.370
"Naturnahe Griinlandanlage", 25 BWP

Wert flir die durch Module Uberstellte Grundstlicksflache
(GRZ 0,7) des SO (Sondergebiet - Freiflachenphotovoltaik).

Zeitweise vollbesonnt (Abwertung um 3 BWP):

23.600 gm * 22 BWP/gm = 519.200 BWP
Teilverschattet (Abwertung um 6 BWP):

35.350 gm * 19 BWP/gm = 671.650 BWP

58.950

22
bzw.
19

1.190.850

Mischwert:

06.370 "Naturnahe Griinlandanlage”, 25 BWP

02.500 "Neuanlage Geholze im Innenbereich", 20 BWP
Wert fur die Randeingriinung um die Sondergebiete.
(20 + 25) / 2 = 22,5 BWP

5.950

22,5

133.875

Zusatzbewertung Landschaftsbild gem. Anlage 2 zur
KompV (s.0.)

Flachenkorrektur Landschaftsbild

84.250

-84.250

-168.500

0

Zusatzbewertung Zerschneidung gem. Anlage 2 zur
KompV (s.0.)

Flachenkorrektur Zerschneidung

84.250

-84.250

-84.250

0

GESAMT

94.200

1.804.475

3.4.2.4 Gesamt-Bilanz

Der Biotopwert des Bestandes summiert sich auf rd. - 1.707.150 Biotopwertpunkte.

Nach MalRnahmenumsetzung sind rd. + 1.804.475 Biotopwertpunkte zu erreichen.

Bei Umsetzung der oben genannten Mallnahmen entsteht somit ein rechnerischer

Uberschuss von + 97.325 BWP.

Die Eingriffe im Sondergebiet kdnnen somit vollstandig innerhalb des Geltungsbereichs

ausgeglichen werden.
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3.4.3 UberwachungsmaRnahmen

"Beschreibung der geplanten Mal3nahmen, mit denen festgestellte erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit méglich ausge-
glichen werden sollen, sowie gegebenenfalls geplante UberwachungsmaBnahmen"
(BauGB, Anlage 1, Ziff. 2c)

Aufgrund der erhéhten Anforderungen an den Schutz der Biologischen Vielfalt sowie des
Schutzguts Boden sind folgende Uberwachungsmalnamen vorgesehen:

e Bodenkundliche Baubegleitung,
o Okologische Baubegleitung.

3.5 In Betracht kommende anderweitige Planungsmaoglichkeiten

Eine grundsatzliche Alternativenprifung wurde im Vorfeld bereits auf Ebene des Regio-
nalplans durchgefiihrt und durch Ausweisung eines "Vorbehaltsgebiet fur Photovoltaik-
Freiflachenanlagen" ist die grundséatzliche Eignung der Flache bereits festgestellt.

3.6 Anfilligkeit der Vorhaben im Katastrophenfall

3.6.1 Auswirkungen

Es wird davon ausgegangen, dass die Solaranlage wie auch die Nebenanlagen nach
dem heutigen Stand der Technik errichtet werden und entsprechend hinreichend sicher
sind.

3.6.2 MaRnahmen zur Verhinderung oder Verminderung

Auf Ebene der Bauleitplanung nicht erforderlich - spezifische Schutzvorkehrungen, z.B.
bezuglich des Brandschutzes und des Schutzes bei Starkniederschlagen, sind auf den
nachfolgenden Ebenen der konkreten Ausfihrungsplanung anlagenbezogen zu bertick-
sichtigen.
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4 Zusatzliche Angaben

4.1 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltpriifung
und eventueller Liicken durch fehlende Kenntnisse/ Schwierigkeiten

- noch zu erganzen -

4.2 MaRnahmen zur Uberwachung (Monitoring)

Die Kommunen haben gem. § 4c BauGB "die erheblichen Umweltauswirkungen zu (iber-
wachen, die auf Grund der Durchfiihrung der Bauleitpléne eintreten, um insbesondere
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen friihzeitig zu ermitteln und in der Lage zu
sein, geeignete MalBnahmen zur Abhilfe zu ergreifen; Gegenstand der Uberwachung ist
auch die Durchfiihrung von Darstellungen oder Festsetzungen nach § 1a Absatz 3 Satz
2 und von Mal3nahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4. Sie nutzen dabei die im Umweltbe-
richt nach Nummer 3 Buchstabe b der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch angegebenen
Uberwachungsmal3nahmen und die Informationen der Behérden nach § 4 Absatz 3."

Die Bauverwaltung der Kommune wird nach Abschluss der Bauarbeiten, spatestens
nach 5 Jahren ab der Realisierung, eine ortliche Begehung durchfiihren. Sollten dabei
Mangel in der Durchflihrung oder unvorhergesehene erhebliche Umweltauswirkungen
auf Grund der Durchfiihrung des Bauleitplans ersichtlich werden, so wird die Kommune
prufen, inwieweit diese durch geeignete Mal3nahmen behoben werden kénnen.

Zur Umsetzungsbegleitung sind friihzeitig
e eine Bodenkundliche Baubegleitung sowie
e eine Okologische Begleitung

einzurichten.
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Biotope und Schutzgebiete
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———————————
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Nachrichtlich
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Begriindung zur Anderung des Flichennutzungsplans ,,Solarpark Miinster®,
Gemeinde Selters (Taunus), Ortsteil Minster Seite 1

1 Allgemeine Planungsvoraussetzungen

1.1 Planungsanlass und Erforderlichkeit

Die Fa. ReEnReal Projekt GmbH ist an
die Gemeinde Selters (Taunus) herange-
treten, weil sie beabsichtigt, nordwestlich
des Ortsteils Mdinster eine PV-
Freiflachenanlage (PV-FFA) auf einer
Flache von netto rd. 8,3 ha zu errichten.
Im Nordwesten verlauft angrenzend die
KreisstralRe K 468 und sUdwestlich der
Flache mit etwas Abstand die Landes-
stral’e L 3021. Das Plangebiet wird der-
zeit landwirtschaftlich genutzt.

Das Vorhaben dient der Nutzung erneu-
erbarer Energien und damit auch der an-
gestrebten Energiewende durch die Re-
L% duzierung der Nutzung fossiler Energie-
trager. Das Vorhaben tragt damit auch
Abbildung 1: Lage im Stadtgebiet auf OpenStreetMap-  ZU einer Vermeidung von Emissionen bei
Grundlage und dient dadurch auch dem Klima-
schutz und der Klimaanpassung.

,Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehoérigen Nebenanlagen
liegen im lberragenden &ffentlichen Interesse und dienen der offentlichen Gesundheit
und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral
ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzufiih-
renden Schutzgiiterabwédgungen eingebracht werden.“ (§ 2 EEG — ,Erneuerbare Ener-
gien-Gesetz" vom 21. Juli 2014, das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Okto-
ber 2024 geandert worden ist).

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 formuliert in Kapitel 7.2 die Zielvorgabe, bis zum
Jahr 2020 mindestens ein Drittel des Endenergieverbrauchs - ohne Verkehr - durch még-
lichst regional erzeugte Erneuerbare Energien abzudecken. Nach der vorstehenden
Prognose miisste Mittelhessen demzufolge im Jahr 2020 durch die Nutzung Erneuerba-
rer Energien rd. 6.085 GWh (Strom und Wérme) erzeugen.’

Das Vorhaben entspricht damit gleich mehreren Zielen und Grundsatzen der Bauleitpla-
nung (§ 1 Abs. 5 und 6 Baugesetzbuch — BauGB) und ist insofern im 6ffentlichen Inte-
resse.

Planungsrechtlich liegt das Gelande im AufRenbereich nach § 35 BauGB und stellt ein
nicht-privilegiertes Vorhaben dar, der rechtswirksame Flachennutzungsplan der Ge-
meinde Selters (Taunus) stellt den Bereich als ,Flache fir Landwirtschaft* dar. Insofern
ist zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung fir eine Bebauung die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans und eine Anderung des Flachennutzungsplans erforderlich.
Diese erfolgt gem. § 8 Abs. 3 BauGB ,parallel” zur Aufstellung des Bebauungsplans.

1 Grundsatzpapier: Raumordnerische Steuerung von Standorten fiir raumbedeutsame Photovoltaik-Freiflachenanlagen,
Stand Juni 2012.
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Begriindung zur Anderung des Flichennutzungsplans ,Solarpark Miinster,
Gemeinde Selters (Taunus), Ortsteil Minster Seite 2

Die Gemeinde Selters (Taunus) hat infolgedessen am 26.03.2025 gem. § 2 (1) BauGB
die Beschlusse zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ,Solarpark
Munster* sowie zur Anderung des Flachennutzungsplans in diesem Bereich gefasst.

1.2 Lage und Abgrenzung des Plangebietes

i '\.:;\... ‘.\‘

~.

Abbildung 2: Fléche der geplanten PV-FFA auf Kataster-  Abbildung 3: Fldche der geplanten PV-FFA auf Luftbild-
basis basis
Die geplante PV-FFA liegt nordwestlich des Ortsteils Munster, zwischen der Kreisstralle
K 468 im Nordosten und der Landesstralle L 3021 im Sudwesten. Die Flache wird der-
zeit landwirtschaftlich genutzt (Uberwiegend Intensivackerbau) und liegt in der freien
Feldflur der Gemarkung Miinster. Die Abgrenzung orientiert sich an den umlaufenden
Wirtschaftswegen/ der Kreisstral3e bzw. der verfugbaren Flurstiicke.

Das rd. 9,6 ha groe Plangebiet umfasst bzw. tangiert folgende Flurstiicke in der Ge-
markung Munster, Flur 2:

Flurstiicke: 7, 8 (tw),9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 29,
31, 32, 39 (tw), 40, 41 und 43 (tw).

1.3 Verfahren

Die Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Bebauungsplans im vereinfachten (§ 13
BauGB) oder beschleunigten Verfahrens (§ 13a BauGB) liegen nicht vor. Die Bauleitpla-
nung ist daher im 2-stufigen Regelverfahren inkl. Umweltprifung aufzustellen.

1.3.1 Verfahrensschritte

Folgende gesetzlich vorgeschriebene Verfahrensschritte hat der Bauleitplan durchlau-
fen:
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Begriindung zur Anderung des Flichennutzungsplans ,,Solarpark Miinster®,
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Nr. | Verfahrensschritt mit Rechtsgrundlage Datum / Zeitraum
1. | Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 26.03.2025
> Friihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. laufend
" | 1 BauGB
3 Frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager laufend

offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

1.4 Bodenschutz in der Bauleitplanung

Téaglich werden in Deutschland rund 52 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsflachen neu
ausgewiesen. Dies entspricht einer Flachenneuinanspruchnahme — kurz Flachenver-
brauch - von ca. 73 FuRballfeldern. Im Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie
hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, den Flachenverbrauch bis zum Jahr 2030
auf ,weniger als 30 Hektar“ zu begrenzen. Nach dem Klimaschutzplan der Bundesregie-
rung soll der Flachenverbrauch bis 2050 auf Netto-Null reduziert und somit der Ubergang
in eine Flachenkreislaufwirtschaft vollzogen sein?.

Notwendig ist zum einen, den Fldchenverbrauch wie geplant zu reduzieren. Zum ande-
ren miissen bestehende Siedlungs- und Verkehrsfldchen auch besser genutzt werden.“

Daher wurden mit Anderung des Baugesetzbuchs im Jahr 2013 zwei in diesem Zusam-
menhang wesentliche Anderungen aufgenommen. Diese betreffen in Bezug auf die
stadtebauliche Entwicklung zum einen den Grundsatz des Vorrangs der Innenentwick-
lung (§ 1 Abs. 5 BauGB, ,Vorrang der Innenentwicklung?) und zum anderen die erhéhte
Begrindungspflicht bei der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Fla-
chen (§ 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB ,Umwidmungssperrklausel“®) und erhéhen somit auch

2 Quelle: Umweltbundesamt, 2021 (www.umweltbundesamt.de)

3Bundesministerium fr Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: http://www.bmub.bund.de/themen/strategien-
bilanzen-gesetze/nachhaltige-entwicklung/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs/

4§ 1 Abs. 5 BauGB:

,Die Bauleitpldne sollen eine nachhaltige stddtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschiit-
zenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenliber kiinftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und
eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewéhrleisten. [...] Hierzu soll die stadtebauli-
che Entwicklung vorrangig durch MaBnahmen der Innenentwicklung erfolgen.*”

5§ 1a Abs. 2 BauGB

»Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusétzlichen
Inanspruchnahme von Fléchen fiir bauliche Nutzungen die Méglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere
durch Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nachverdichtung und andere MaBnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen
sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Mal3 zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder fiir Wohnzwecke
genutzte Fldchen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. [...] Die Notwendigkeit der Umwandlung land-
wirtschaftlich oder als Wald genutzter Fldchen soll begriindet werden: dabei sollen Ermittlungen zu den Méglichkeiten der
Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachfldchen, Gebdudeleerstand, Bauliicken und an-
dere Nachverdichtungsmaéglichkeiten zéhlen kénnen.*
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die Anforderungen an den ebenfalls in § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB genannten ,,schonen-
den Umgang mit Grund und Boden*“ (,Bodenschutzklausel).

Die 0.g. Neuregelungen normieren jedoch ,nicht etwa eine strikte Rechtspflicht (OVG
Miinster Urt. v. 28. 6. 2007 — 7 D 59/06.NE, aaO vor Rn. 1). Sie sind vielmehr ,in der
Abwéqung zu berticksichtigen® (§ 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB) und beinhalten damit eine
LAbwégungsdirektive*.6

1.4.1 Vorrang der Innenentwicklung und Umwidmungssperrklausel

Gemal § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB sollen zur Verringerung der zusatzlichen Inanspruch-
nahme von Flachen fir bauliche Nutzungen die Mdglichkeiten der Entwicklung der Ge-
meinde, insbesondere

e durch Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nachverdichtung und andere Mafl3nah-
men zur Innenentwicklung genutzt sowie

e Bodenversiegelungen
auf das notwendige Mal} begrenzt werden.
Daruber hinaus sollen gemaR § 1a Abs. 2 Satz 2+4 BauGB

e landwirtschaftlich, als Wald oder fur Wohnzwecke genutzte Flachen nur im notwen-
digen Umfang umgenutzt werden. Die Notwendigkeit ist zu begriinden.

Bewertung:

Die Errichtung von grof¥flachigen Solaranlagen durch Nachverdichtung im Innenbereich
ist i.d.R. nicht méglich und gréRere Konversionsflachen in der Gemeinde Selters
(Taunus), welche sich fur derartigen Zweck eignen, sind nicht frei vorhanden - Innenent-
wicklungsmaglichkeiten fiir gro3flachige Solaranlagen sind insofern nicht vorhanden.

Da hier jedoch landwirtschaftliche Flachen Uberplant werden, wird die Umwidmungs-
sperrklausel beruhrt.

Eine grundsatzliche Alternativenpriifung wurde im Vorfeld bereits auf Ebene des Re-
gionalplans Mittelhessen durchgefuhrt und die Flache ist als "Vorbehaltsgebiet fir Pho-
tovoltaik-Freiflachenanlagen" ausgewiesen. Insofern ist eine dartiberhinausgehende Al-
ternativenprifung nicht erforderlich. Unter Bericksichtigung planungsrelevanter Fakto-
ren wie moglichst geringe Auswirkung von Spiegelungen, Topographie und Nahe zu Inf-
rastruktur weist das aktuelle Plangebiet grundsatzlich eine gute Eignung zur Errichtung
eines Solarparks auf.

Bezuglich der Agrarstruktur ist festzustellen, dass die Ertragszahlen der Flachen wie
folgt eingestuft werden:

6 Zit. nach: Beck scher Online-Kommentar BauGB, Ernst/ Zinkahn/ Bielenberg/ Krautzberger, Rn. 62-62c.

GroR & Hausmann « Bahnhofsweg 22+ 35096 Weimar (Lahn)s FON 06426-92076 « FAX 06426-92077



Begriindung zur Anderung des Flichennutzungsplans ,,Solarpark Miinster®,
Gemeinde Selters (Taunus), Ortsteil Miinster Seite 5

Die Acker-/ Grinlandzahlen der Teil-
flachen liegen Uberwiegend zwischen
> 60 und <= 80, stellenweise sogar
bis <= 85 (je gruner desto héher das
Ertragspotential) und sinken nach
Nordosten und Siudwesten hin ab -
hier werden sie in der rétlich einge-
farbten Teilflache mit > 20 bis <= 50
angegeben.

Vergleicht man die Boden mit den Bo-
5 W 7 N /e den der Agrarflur der Gemeinde wird
NN ol | L deutlich, dass das Plangebiet hin-
Abpildung 4: Acker-/Griinlandzahl - Bodenviewer Hessen, Zu-  gjchtlich des Ertragspotentials uber-
grifr 10/2025 wiegend im Durchschnitt der westli-
chen und zentralen Gemeindeteile liegt (Kernort, Niederselters, Eisenbach, Mlnster).

11

LLLLLLE

LGLANZIIDY Y

Abbildung 5: Acker-/ Griinlandzahlen Umfeld - Bodenviewer Hessen, Zugriff 10/2025

In Verbindung mit dem vollumfanglichen Erhalt des landwirtschaftlichen Wegenetzes
sind erhebliche Beeintrachtigungen der Agrarstruktur nicht feststellbar.

Bei der Projektflache von 8,85 ha handelt sich um 21 Flurstiicke, die von 11 Eigentimer
gehalten werden. Die gesamte Flache wird von einem Landwirt bewirtschaftet (auer
einer kleinen Parzelle im westlichen Bereich). Der Landwirt selbst halt 5 Flurstiicke und
hat mit dem Investor in 2022 einen Pachtvertrag abgeschlossen, so dass bisher davon
auszugehen ist, dass seine betrieblichen Belange von dem Solarpark nicht negativ
tangiert werden.

Demnach stehen betriebliche Belange dem Vorhaben nicht entgegen.

Da die PV-FFA ohne nennenswerte flachenhafte Bodenversiegelungen errichtet (ge-
rammte Metallprofile) wird, werden erhebliche Versiegelungsanteile verhindert. Dartber
hinaus werden die Flachen zwischen und unter den Modulen anschlieRend als Griinland
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gepflegt, so dass auch von einer Regeneration der durch intensive Ackernutzung beein-
trachtigten natirlichen Bodenfunktionen auszugehen ist. Hinsichtlich des Schutzguts Bo-
den sind somit erheblichen Beeintrachtigungen bei Umsetzung des Vorhabens nicht
feststellbar.

Die Gemeinde Selters (Taunus) bewertet daher die Auswirkungen einer Inanspruch-
nahme der Flache auf die Agrarstruktur im Gemeindegebiet, die betroffenen Betriebe
sowie die naturlichen Bodenfunktionen als gering und insofern hinnehmbar.

Im Ubrigen wurde die Beanspruchung der landwirtschaftlichen Flachen bereits auf
Ebene der Regionalplanung planerisch vorbereitet.

1.5 Klimaschutz und Klimaanpassung

Nicht zuletzt auf Grund des Weltklimaberichts der Vereinten Nationen (UN) ist deutlich
geworden, dass die Bekampfung des Klimawandels und die Anpassung an den Klima-
wandel dauerhafte Zukunftsaufgaben auch der Stadte und Gemeinden sind. Diese Auf-
gaben haben auch eine stadtebauliche Dimension, der die Gemeinden bei ihren Vorga-
ben zur 6rtlichen Bodennutzung Rechnung tragen sollen.

Mit der BauGB Novelle 2011 (,Gesetz zur Forderung des Klimaschutzes bei der Ent-
wicklung in den Stadten und Gemeinden®) wurden zur Starkung des Klimaschutzes u.a.
eine Klimaschutzklausel eingeflgt, die Festsetzungsmaéglichkeiten zum Einsatz und zur
Nutzung erneuerbarer Energien und aus Kraft-Warme-Kopplung erweitert, Sonderrege-
lungen fur die Windenergienutzung eingefigt und die Nutzung insbesondere von Photo-
voltaikanlagen erleichtert.”

Der neugefasste § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB bestimmt nunmehr, dass die Bauleitplane
dazu beitragen sollen, ,eine menschenwurdige Umwelt zu sichern, die naturlichen Le-
bensgrundlagen zu schitzen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klima-
anpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung zu férdern, sowie die stadtebau-
liche Gestalt und das Orts- und das Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu ent-
wickeln.*

Mit der Entscheidung (ber den Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie wurde gleich-
zeitig die Entscheidung hin zu den Erneuerbaren Energien getroffen. Diese gelten als
Motor der Regionalentwicklung und sind zu férdern. Vor allem léndliche Regionen schaf-
fen sich durch den dezentral betriebenen Ausbau der Erneuerbaren Energien die Mdg-
lichkeit, eine nachhaltige, sichere und auf lange Sicht gesehen preiswerte Strom- und
Wérmeversorgung auf ihrer Ebene sicherzustellen. Sie minimieren damit ihre Abhéngig-
keit von externen Einfllissen nationaler und internationaler Energiemérkte. Fiir Kommu-
nen eréffnen sich durch die Ansiedlung von neuen gewerblichen Anlagen zur Erzeugung
regenerativer Energien aulBerdem Einnahmequellen, die zur Konsolidierung der kommu-
nalen Haushalte bzw. zur Verbesserung der rédumlichen, sozialen und wirtschaftlichen
Strukturen beitragen kénnen.8

Im Ausbau der Erneuerbaren Energien kommt der Solarenergie bundes-, aber auch hes-
senweit eine wichtige Rolle zu. Sie besitzt, nach der Windkraft, das gréf3te Ausbaupo-

7 Zitiert aus: Bundestagsdrucksache 17/6076, vom 06.06.2011

8 aus: Teil-Regionalplan-Energie Mittelhessen 2016, Seite 4
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tential und im Jahr 2011 wurde bundesweit mehr als 15 % des erneuerbaren Stroms aus
Sonnenenergie gewonnen.

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 formuliert in Kapitel 7.2 die Zielvorgabe, bis zum
Jahr 2020 mindestens ein Drittel des Endenergieverbrauchs - ohne Verkehr - durch még-
lichst regional erzeugte Erneuerbare Energien abzudecken. Nach der vorstehenden
Prognose miisste Mittelhessen demzufolge im Jahr 2020 durch die Nutzung Erneuerba-
rer Energien rd. 6.085 GWh (Strom und Wérme) erzeugen.®

Dieser Zielvorgabe mdchte die Gemeinde Selters (Taunus) nun durch die vorliegende
Bauleitplanung entsprechen.

2 Vorhaben- und ErschlieBungsplan

Das Plangebiet wird entsprechend der beabsichtigten Nutzung als ,Sondergebiet — Frei-
flachenphotovoltaik® festgesetzt und der Versiegelungsgrad wird bei 70 % (GRZ 0,7) be-
schrankt - hier werden auch die Flachen miteingerechnet, die lediglich mit Solarpaneelen
Uberdacht werden. Dabei wird die Bauverbotszone entlang der Kreisstralte in der ge-
setzlichen Breite von 20 m ab dem befestigten Fahrbahnrand bertcksichtigt.

sifiachenphotovoltaik

Abbildung 6: Bebauungsplan-Vorentwurf mit Belegungsplan - Auszug Belegungsplan
(Centroplan Seamless Energy, Geilenkirchen - Entwurfsstand 02/2026)

9 Grundsatzpapier: Raumordnerische Steuerung von Standorten fiir raumbedeutsame Photovoltaik-Freiflachenanlagen,
Stand Juni 2012.
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Die Module werden in aufgestanderter Bauweise wie folgt errichtet:

Material: Detail
Verzinkter Stahl
und Aluminium Montagesystem

1i0p 040 Y 7,08 3,00 7.08

Abbildung 7: Detail Montagesystem - Auszug Belegungsplan
(Centroplan Seamless Energy, Geilenkirchen - Entwurfsstand 03.12.2025)

Die Belegungsflachen werden umlaufend in einer Breite von 3 m eingegruint, wobei im
Bereich benachbarter Geholze bzw. der drei FeldlerchenmalRnahmen (planinterne Ar-
tenhilfsmaBnahmen: Quadratische Freiflache im Westteil, dreieckige Flache im nordli-
chen Anschluss der zentralen Teilflache und 10 m breiter Randstreifen entlang der Nord-
grenze des Ostteils) auf eine Anpflanzung von Geholzen verzichtet wird.

Hinsichtlich einer mdglichen Burgerbeteiligung hat der Investor im Winter/Frihjahr d.J.
in den Ausschusssitzungen und bei der Gemeindevertretung die pro regionale energie
eG als Partner bei der Gemeinde vorgestellt, die ihr Interesse bekundet hat, nach Vor-
lage aller Genehmigungen das PV-Projekt zu Ubernehmen, um es anschlieffend zu er-
richten und zu betreiben. Ziel der Gesellschaft ist es, die im regionalen Einzugsbereich
wohnenden Burger an dem Solarpark zu beteiligen. Wie die Ausgestaltung einer solchen
Beteiligung ausschauen kann, ist derzeit noch offen. Im Gesprach war die Beteiligung in
Form des Neueintritts in die Genossenschaft als Mitglied oder der finanziellen Beteili-
gung als sog. Nachrangdarlehen mit einer festen Verzinsung.

(vgl. a. Vorhaben- und ErschlieBungsplan in Anlage zur Begriindung)
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3 Planerische Vorgaben und Rahmenbedingungen

3.1 Regionalplan Mittelhessen (RPM) und Teilregionalplan Energie (TRPEM)

,Der Solarenergie ist im Hinblick auf eine klimaschonende Energieversorgung eine
hohe Bedeutung beizumessen. Im Vergleich besitzt die Solarenergie nach der Wind-
energie das grél3te Ausbaupotenzial bei den Erneuerbaren Energien.

Photovoltaikanlagen wandeln die Solarenergie in elektrischen Strom um, der entweder
unmittelbar vor Ort und ohne Belastung des Stromnetzes verbraucht werden kann oder
in das 6ffentliche Stromnetz eingespeist wird. Mittelhessen gehért zu einer Zone relativ
hoher Einstrahlung, so dass sich potenziell geeignete Standorte fiir die Nutzung der
Strahlungsenergie (iber die gesamte Region verteilen.

Das Land Hessen hat mit dem Energiegipfel vom 10. November 2011 fiir Photovoltaik
ein Ausbauziel von 6 TWh/a formuliert und damit dem Ausbau der Photovoltaik eine
wesentliche Bedeutung eingerdumt.” (zu 2.3.-1 bis 2.3-4, TRPEM 2016/2020)

Die Gemeinde Selters (Taunus) mit dem zentralen Ortsteil ,Niederselters (Taunus)® ist
im Regionalplan Mittelhessen 2010 (RPM 2010) als Grundzentrum im Strukturraumtyp
,Ordnungsraum* eingestuft.10

Das Plangebiet liegt gem. RPM 2010 vollstandig in einem ,,Vorbehaltsgebiet fiir Land-
wirtschaft”“ sowie nach Teilregionalplan Energie Mittelhessen (TRPEM 2016) Gberwie-
gend in einem ,,Vorbehaltsgebiet fiir Photovoltaik-Freiflachenanlagen®.

Abbildung 8: Fldche der geplanten PV-FFA - Auszug Abbildung 9: Fldche der geplanten PV-FFA - Auszuzg
RPM 2010 TRPEM 2016

Wie auf der Abbildung ersichtlich, nutzt die vorliegende Planung das " Vorbehaltsgebiet
fiir Photovoltaik-Freiflaichenanlagen” fast vollstandig aus. Im Rahmen der Bestands-
kartierung zeigt sich, dass die nicht Uberplanten Flachen entlang der stdlichen Gebiets-
abgrenzung ein Vogelschutz-Gehdlz, einen geschutzten Biotop sowie ein FlieRgewasser
[ll. Ordnung inkl. geschutztem Gewasserrandstreifen beinhalten (vgl. Bestandsplan im
Umweltbericht).

10 aus: RPM 2010, 4.3-15 (2)
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Diese Flachen stehen somit fir eine Inanspruchnahme durch eine PV-FFA nicht zur Ver-
figung und werden daher an den nordwestlichen Rand der aktuell geplanten Anlage
verlagert.

Der TRPEM 2016 trifft in diesem Zusammenhang hinsichtlich der rechtlichen Wirkung
aber auch folgende Aussage:

»Die Festlegung von Vorbehaltsgebieten PV-FFA ist eine Angebotsplanung zur Unter-
stiitzung der kommunalen Planung. Die ausgewiesenen Vorbehaltsgebiete PV-FFA sind
als Grundsatz der Raumordnung im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung und sons-
tiger Fachplanungen besonders zu beriicksichtigen und insoweit einer Abwédgung mit
konkurrierenden Nutzungen zugénglich. Dabei ist der Nutzung als PVFFA gemal3 § 7
Satz 1 Ziff. 2 ROG ein besonderes Gewicht beizumessen. Begriindete Abweichungen
sind ebenso méglich, wie auch PV-FFA ggf. an anderer Stelle im Gemeindegebiet im
Rahmen der kommunalen Planung entstehen kénnen. Die regionalplanerische Vorbe-
haltsfestlegung fiihrt demnach nicht zu einer abschlie3end verbindlichen regionalplane-
rischen Standortsteuerung von PV-FFA, sondern hat vielmehr den Charakter einer regi-
onalplanerischen Vorleistung fiir die nachfolgende kommunale Bauleitplanung.“

Erhebliche Konflikte aufgrund der Anpassung der "Vorbehaltsflachen fur Photovoltaik-
Freiflachenanlagen" sind daher nicht feststellbar.

Hinsichtlich der Darstellung als "Vorbehaltsgebieten fiur Landwirtschaft" trifft der
RPM 2010 folgende Aussagen:

»In den Vorbehaltsgebieten fiir Landwirtschaft soll die Offenhaltung der Landschaft
durch landwirtschaftliche Bewirtschaftung gesichert werden. In der Abwégung ist dem
Erhalt einer landwirtschaftlichen Nutzung ein besonderes Gewicht beizumessen.“!!

~Folgende Fldcheninanspruchnahmen sind unter der in Grundsatz 6.3-2 genannten Vo-
raussetzung in den Vorbehaltsgebieten fiir Landwirtschaft méglich:

e  Errichtung baulicher Anlagen fiir privilegierte Vorhaben,

e Eigenentwicklung und Freizeitnutzungen im Anschluss an bebaute Ortslagen < 5
ha,

e  Photovoltaikanlagen,

e Aufforstungen und Sukzessionsfldchen < 5 ha sowie

e  Malnahmen zur Sicherung und Entwicklung eines (berértlichen Biotopverbund-
systems < 5 ha.

Dabei sind auch stadtebauliche, denkmal- und landschaftspflegerische sowie umwelt-
und naturschutzfachliche Belange zu berticksichtigen. 12

Wie in Kap. "Bodenschutz in der Bauleitplanung" oben dargelegt, stehen dem Vorhaben
weder betriebliche noch agrarstrukturelle Belange entgegen, erhebliche Konflikte auf-
grund des "Vorbehaltsgebiets fur Landwirtschaft" sind daher nicht feststellbar.

Nach dem TRPEM 2016 sind die "Fldcheninanspruchnahme durch PV-FFA auf land-
wirtschaftlichen Fldchen (raumbedeutsame und nicht raumbedeutsame Anlagen) inner-

1 aus RPM 2010: 6.3-2 (G) (K)
12 qus RPM 2010: 6.3-3 (2)
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halb einer Gebietskérperschaft auf 2 % der Fldche der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete
fiir Landwirtschaft zu begrenzen" (Ziel 2.3-4 des TRPEM 2016).

Hinsichtlich dieser Begrenzung ist festzustellen, dass die Gesamtflachen der aktuell ge-
planten Solaranlage (netto rd. 8,3 ha) nur rund ein Viertel der moglichen 2 % ausnutzen
(gem. Hess. Gemeindestatistik (Mai 2020) betragt die Summe der landwirtschaftlichen
Flachen im Gemeindegebiet rd. 1.600 ha = max. 32 ha PV-FFA zulassig).

Demnach liegt sie noch innerhalb der Zielvorgabe des TRPEM 2016 und Konflikte sind
diesbezlglich nicht vorhanden.

Der Regionalplan enthalt somit keine, der Planung entgegenstehende Zielaussagen.

Aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung des Vorhabens im Hinblick auf die angestrebte
Energiewende durch den regional orientierten Ausbau regenerativer Energiequellen er-
scheint das Vorhaben insgesamt mit den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung und
Landesplanung vereinbar.

3.2 Flachennutzungsplan (FNP)

Abbildung 10: FNP-Ausschnitt - vor der Anderung Abbildung 11: FNP-Ausschnitt - nach der Anderung

Der rechtswirksame Flachennutzungsplan der Gemeinde Selters (Taunus) aus dem Jahr
2002 stellt das Plangebiet gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB als ,Flache fur die Landwirt-
schaft“ dar. Im Nordwesten und Sidosten ragt die Flache auch in eine ,Flache fir die
Gewinnung von Bodenschatzen/ Bergwerksfelder” (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 5 Abs. 3
Nr. 2 BauGB) hinein.

Auf Ebene der Bauleitplanung ist daher, parallel zur Aufstellung eines Bebauungsplans,
auch eine Teilanderung des FNP in diesem Bereich erforderlich.

Das Plangebiet wird somit entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans zu-
kunftig im FNP vollflachig gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB als ,Sonderbauflachen — Photo-
voltaik“ (Spv) dargestellt.
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Es ist daher davon auszugehen, dass der Bebauungsplan i.S. des § 8 BauGB aus den
kiinftigen Darstellungen des FNP entwickelt sein wird.

Hinweis: Die fiir Bergbau zustédndigen Behdrden werden i.R. der friihzeitigen Beteili-
gungsverfahren beteiligt.

3.3 Fachgesetzliche Anforderungen

3.3.1 Bergbau

Laut aktuell giltigem FNP ragt ein Teil des Plangebiets in eine ehemals bergbaulich
genutzte Flache hinein. Die zustandigen Behdrden werden im Zuge der frihzeitigen Be-
teiligungsverfahren beteiligt.

3.3.2 StraRenrecht

Entlang von Kreisstraen gilt in einem 20 m breiten Streifen ab dem befestigten Fahr-
bahnrand nach § 23 Abs. 1 Hessisches Straflengesetz (HStrG) die stralRenrechtliche
Bauverbotszone. Dieser Bereich wird nachrichtlich im Bebauungsplan dargestellt (,Bau-
verbotszone®) und ist grundsatzlich von Hochbauten, Aufschittungen, Abgrabungen,
AuRenwerbung und Nebenanlagen freizuhalten. Dies gilt auch fur baugenehmigungs-
freie bauliche Anlagen sowie fur ober- und unterirdische Anlagen der Ver- und Entsor-
gung Dritter.

Die Bauverbotszone der K 468 wird daher bei der Planung durch Festsetzung der Bau-
grenze auf Bebauungsplanebene beachtet.

An diese Zone schlief3t sich die 20 m breite Baubeschrankungszone nach § 23 Abs. 2
HStrG an (ebenfalls nachrichtlich dargestellt). Innerhalb dieser Zone bedirfen u.a. die
Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung baulicher Anlagen der Zustimmung durch
die StralRenverkehrsbehdrde.

3.3.3 Biologische Vielfalt
vgl. Umweltbericht, Kap. "Spezifische gesetzliche Anforderungen im Planbereich":

e FFH-Gebiet in rd. 750 m Entfernung: Nach der Prognose im Kapitel "FFH-
Gebiet..." im Umweltbericht sind keine Konflikte mit den Schutzzielen feststellbar.

o Spezifische Artenschutzbelange sind zu beachten: Es werden drei geeignete
Freiflachen innerhalb der Anlage als Feldvogelférderungsflachen hergestellt und
gepflegt, so dass davon auszugehen ist, dass innerhalb der Anlage weiterhin
ausreichende Habitatbedingungen fiir 6 Reviere vorhanden sind.

3.3.4 Sonstige Restriktionen

Nach folgenden Quellen sind (iber die 0.g. Anforderungen keine weiteren Schutzgebiete/
Schutzgegensténde betroffen: Bestandsaufnahme, Bodenviewer Hessen, Geoportal
Hessen, Hochwasserrisikomanagementplan-Viewer, Naturegviewer Hessen, Regional-
plan, Fldchennutzungsplan.

GroR & Hausmann « Bahnhofsweg 22+ 35096 Weimar (Lahn)s FON 06426-92076 « FAX 06426-92077




Begriindung zur Anderung des Flichennutzungsplans ,,Solarpark Miinster®,
Gemeinde Selters (Taunus), Ortsteil Miinster Seite 13

4 Umweltprifung

Der Umweltbericht zur vorliegenden Flachennutzungsplananderung wird im weiteren
Verfahren erganzt, zum jetzigen Zeitpunkt wird auf die Angaben zur Griinordnung in der
Begriindung sowie auf den Umweltbericht (Konzeptentwurf) zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan ,Solarpark Minster” verwiesen, welcher parallel aufgestellt wird.

Auf Bebauungsplanebene weist der Umweltbericht einen héheren Detaillierungsgrad
auf, so dass die Erfassung und Bewertung evtl. Auswirkungen auf die Umwelt fur die
Ebene der Flachennutzungsplanung zu diesem Planungszeitpunkt ausreichend sind.

Gemeinde Selters (Taunus) Februar 2026
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Anderung des Flichennutzungsplans (FNP) "Solarpark Miinster'
- Teil C: Planteil - Vorentwurf gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB, Stand: 01/2026 -

Flichennutzungsplan nach der Anderung
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PLANZEICHEN
Art der baulichen Nutzung gem. § 5 (2) Nr. 1 BauGB

Sonderbauflachen - Photovoltaik

Flache fiir Aufschiittungen, Ablagerungen oder fiir Gewinnung
von Bodenschatzen gem. § 5 (2) Nr. 8 BauGB

w Flachen fiir Abgrabung, oder fir Gewinnung von
: 3 Steinen, Erde und anderen Bodenschéatzen
Flachen fiir die Landwirtschaft gem. § 5 (2) Nr. 9 BauGB
Acker

Flachen, unter denen Bergbau umgeht oder die fiir den
Abbau von Mineralien bestimmt sind gem. § 5 (3) Nr. 2 BauGB

BW Bergwerksfelder

SONSTIGE PLANZEICHEN

r mm ™ Grenze des Geltungsbereichs
| - ‘ der Flachennutzungsplananderung

Verfahrensvermerke

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzungam __._ .. gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung der
Anderung des Flachennutzungsplans "Solarpark Miinster" beschlossen.

Die ortsuibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte gem. Hauptsatzung am

2. FRUHZEITIGE BETEILIGUNG DER OFFENTLICHKEIT

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte durch éffentliche Auslegung von
Planentwurf, Begriindung und Umweltprifungvom __._ .. biszum __._ .. . Die ortsibliche
Bekanntmachung gem. Hauptsatzung erfolgteam __._ .
3. FRUHZEITIGE BEHORDENBETEILIGUNG

Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden mit Schreibenvom __._ .. gem. § 4
Abs. 1 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der Fristvom __._ . biszum __._ .
aufgefordert.

4. OFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG

Die Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte durch éffentliche Auslegung von
Planentwurf, Begriindung und Umweltprifungvom __._ ..~ biszum __._ .. . Die ortsibliche
Bekanntmachung gem. Hauptsatzung erfolgteam __._ .
5. BEHORDENBETEILIGUNG

Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden mit Schreibenvom __._ .. gem. § 4
Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der Fristvom __._ . biszum __._ .
aufgefordert.

6. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Die FNP-Anderung wurde am __.__. in der vorliegenden Form von der Gemeindevertretung nach
Abwagung der eingegangenen Anregungen beschlossen. Die Begriindung inkl. Umweltbericht wurde
gebilligt.

Gemeinde Selters (Taunus), den

Birgermeister (Unterschrift / Dienstsiegel)

7. AUSFERTIGUNGSVERMERK R

Hiermit wird bestétigt, dass der Inhalt der FNP-Anderung mit den hierzu gefassten Beschliissen der
Gemeindevertretung libereinstimmt.

Gemeinde Selters (Taunus), den

Birgermeister (Unterschrift / Dienstsiegel)

8. GENEHMIGUNGSVERFUGUNG

9. WIRKSAM WERDEN
Gem. § 6 Abs. 5 BauGB wurde die Genehmigungsverfigungam __.__. ortsuiblich gem.
Hauptsatzung bekanntgemacht. Damit wird diese FNP-Anderung rechtswirksam.

Gemeinde Selters (Taunus), den

Burgermeister (Unterschrift / Dienstsiegel)

Gemeinde Selters (Taunus)
Ortsteil Munster

FNP-Anderung fiir den Bereich
"Solarpark Miinster"

Teil C: Planteil - Vorentwurf gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB
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